
Begründung zum Satzungsbeschluss des
Bebauungsplan Nr. 10 ,,Solarpark Göslow"

Der Bebauungsplan in der Fassung Oktober 2024, bestehend aus der Planzeichnung (TeilA)
sowie dem Text (Teil B) wurde am 26.11.2024 erstmals von der Gemeindevertretung der
Gemeinde Görmin als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan

einschließlich Umweltbericht und Anlagen wurden mit Beschluss der Gemeindevertretung der
Gemeinde Görmin vom 26.1 1 .2024 erstmals gebilligt.

Die ermittelten und bewerteten abwägungserheblichen Belange wurden gegeneinander und

untereinander abgewogen und in einerAbwägungstabelle dokumentiert. Diese Dokumentation
wurde am 26.11.2024 ebenfalls gebilligt. Es wurde jedoch kein offizieller Beschluss über die
Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Belange (eingegangene Stellungnahmen) gefasst.

Um dies zu heilen, wurde die Abwägung in der Fassung Oktober 2024 am 25.02.2025 mit
Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Görmin beschlossen. Der Städtebauliche

Vertrag wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Görmin vom 26.11 .2024
erneut gebilligt. Der Bebauungsplan in der Fassung Oktober 2024, bestehend aus der
Planzeichnung (TeilA) sowie dem Text (Teil B) wurde ebenfalls am 25.02.2025 erneut von der
Gemeindevertretung der Gemeinde Görmin als Satzung beschlossen. Die Begründung zum

Bebauungsplan einschließlich Umweltbericht und Anlagen wurden mit Beschluss der
Gemeindevertretung der Gemeinde Görmin vom 25.02.2025 erneut gebilligt.

Zum Zeitpunkt der erneuten Beschließung bzw. Billigung am 25.02.2025 sind keine textlichen
oder zeichnerischen Anderungen an den Unterlagen in der Fassung Oktober 2024
vorgenommen worden, sodass von einer Umdatierung der bereits erstellten und teilweise
beglaubigten Unterlagen abgesehen wird.
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Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Goslow"

Einführung

l. Planber¡cht - Begründung

1.1 Einführung

1.1.1 Planungsanlass und Planungserfordernis

Um sowohl die angestrebte Energiewende umzusetzen als auch die Voraussetzungen der

Energiesicherheit und -souveränität Deutschlands zu schaffen, ist ein deutlicher Ausbau

der erneuerbaren Energieproduktion erforderlich. So ist auf Bundesebene gesetzlich ver-

ankert, den Anteil des aus erneuerbaren Energieträgern erzeugten Stroms am Bruttostrom-

verbrauch bis zum Jahr 2030 auf mindestens 80 % zu steigern ($ 1 EEG 2023). Bezogen

auf die Stromproduktion aus Sonnenenergie soll eine Steigerung der installierten Leistung

von Solaranlagen auf 215 Gigawatt bis zum Jahr 2030 erzielt werden (S 4 EEG 2023).

Die Gemeinde Görmin möchte einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren

Energien leisten und beabsichtigt daher Bauflächen für die Errichtung und den Betrieb ei-
ner Photovoltaik-Freiflächenanlagen bereitzustellen. Die Realisierung des Solarparks soll

durch die Wattmanufactur GmbH & Co. KG erfolgen.

Der geplante Geltungsbereich befindet sich zwischen der Ortslage Görmin und der rund

800 m östlich entfernt gelegenen Bundesautobahn BAB 20. Der geplante Solarpark soll

auf einem Konversionsstandort südwestlich angrenzend an die Ortslage Göslow errichtet
werden. Der Konversionsstandort wurde bis Anfang der 2020er Jahre als landwirtschaftli-
ches Betriebsgelände eines Milchviehbetriebes genutzt. Um die Photovoltaik-Freiflächen-

anlage errichten zu können, wurden Hochbauten auf dem Gelände abgerissen, befestigte

Wege großflächig entsiegelt und die Fläche von Bauschutt beräumt. Nach der Beräumung

wird ein Lagerplatz für Silage und eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Geräte auf dem

Gelände verbleiben.

Die lnanspruchnahme der Flächen zur Aufstellung von Solarmodulen erlaubt je nach An-

lagenkonfiguration eine installierte Leistung von ca.7,9 MWp. Die Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage wird ca. 8.000 MWh im Jahr generieren.

Derzeit befindet sich der Standort der PV-Freiflächenanlage im planungsrechtlichen Au-

ßenbereich gemäß $ 35 BauGB. Da das Plangebiet vollständig außerhalb der Privilegie-

rungsvorschriftendes$35Abs. lNr.SbBauGBliegt,istimSinnedes$1Abs.3BauGB
(Erforderlichkeitsgebot)die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Görmin hat dazu auf ihrer Sitzung am 15.11.2022

einen entsprechenden Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 ,,Solarpark
Göslow" gefasst.

Da für die Gemeinde Görmin kein Flächennutzungsplan vorliegt, wird der Bebauungsplan

als selbständiger Bebauungsplan nach $ I Abs. 2 Salz 2 BauGB aufgestellt.
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Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Goslow"

Einführung

1.1.2 Ziele und Zwecke der Planung

Das wesentliche Ziel des Bebauungsplans Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" besteht darin, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Photovol-

taik-Freiflächenanlage zu schaffen. Durch die Festsetzung verbindlicher Regelungen soll

die bauliche und sonstige Nutzung des Plangebietes gesteuert und damit eine geordnete

sowie nachhaltige städtebauliche Entwicklung entsprechend $ 1 Abs. 3 und 5 BauGB ge-

währleistet werden.

lm Einzelnen werden mit der Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplanes folgende
Ziele und Zwecke angestrebt:

. Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes,
o Bereitstellung von Flächen für die Errichtung eines Solarparks sowie fur die Errich-

tung von Anlagen zur netzgebundenen oder netzunabhängigen Speicherung von

elektrischer Energie;
. geordnete verkehrliche und technische Erschließung des Gebietes;
r Sicherung des naturschutzfachlichen Ausgleichs.

Bei den Flächen handelt es sich um Außenbereichsflächen gemäß $ 35 BauGB. Der Be-

bauungsplan muss daher im Regelverfahren nach den Vorschriften des $$ 2 bis 10a

BaUGB aufgestellt werden. Das schließt eine Umweltprüfung gemäß $ 2 Abs. 4 BauGB, in

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und beschrieben wer-

den, ein. Mit dem Bebauungsplan sollen die ggf. entstehenden Probleme, die durch die

neue Nutzung ausgelöst werden, in gerechter Abwägung der öffentlichen und privaten Be-

lange gegeneinander und untereinander im Hinblick auf ein nachhaltiges Gesamtkonzept
gelöst werden. Dazu werden u. a. im Rahmen der Umweltprüfung die Auswirkungen auf
die natürlichen Lebensgrundlagen gepruft und erforderliche Maßnahmen zur Sicherstel-

lung der Verträglichkeit festgelegt.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes leistet die Gemeinde Görmin in dem ihr mög-

lichen Rahmen einen Beitrag, den Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergie-

verbrauch zu erhöhen und damit im lnteresse des Klima- und Umweltschutzes den Ver-
brauch fossiler Energieressourcen sowie energiebedingter COz-Emissionen zu reduzieren.

1.1.3 Plangrundlage und Ausarbeitung der Planung

Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des amtlichen Liegenschaftskatasters (AL-

KIS-Daten der Flurstücke), mit Stand von 0212023, einschließlich der Vermessungsdaten
der ex-act erkunden + yeínessen GmbH aus dem Jahr 2023, erarbeitet.

Die Darstellung der Übersichtskarte erfolgt auf der Grundlage der Topografischen Karte

des Amtes für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpom-
mern @ GeoBasis-DE/M-V 2022.
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Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung des Plangebietes

Der Bebauungsplan enthält

. den Teil A: Planzeichnung, Maßstab 1:1.000 mit der Planlegende,
o den Teil B: Textliche Festsetzungen mit Hinweisen,
. dieVerfahrensvermerke,
. eine Übersichtskarte zur Lage des Plangebietes, Maßstab 1:20.000.

1.2 Beschreibung des Plangebietes

4.2.1 Räumliche Lage und Geltungsbereich

Der Bebauungsplan Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" befindet sich am südöstlichen Siedlungs-

rand der Ortslage Göslow.

Die administrative Lage stellt sich wie folgt dar:

Land: Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis: Vorpommern-Greifswald

Amt: Peenetal/Loitz

Gemeinde: Görmin

Das Plangebiet umfasst die folgenden Flurstücke und Flurstücksteile:

Tabelle 1: Flurstücke und Flurstücksteile im Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der räumliche Geltungsbereich wird im Norden durch das Siedlungsgebiet der Ortslage

Göslow begrenzt. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft die Kreisstraße 6

,,Hauptstraße" vorì Göslow nach Alt Jargenow. lm Süden und Westen grenzen intensiv ge-

nutzte Ackerflächen an den Geltungsbereich an.

Die räumliche Lage des Plangebietes ist in der Abbildung I dargestellt.

Göslow

Solarpark Göslow (Umfang rd. 8,99 ha)

Gemarkung

1

Flur

4012;41 (tlw.);4211 (tlw.),4312 (tlw.); 43/3 (tlw.); 45/1
(tlw.); 46/1 (tlw.); 251 (tlw.), 252 (tlw.); 253 (tlw.); 254 (tlw.)

Flurstücke
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Bebauungsplan Nr. 
.l 

0

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung des Plangebietes

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches des Planungsvorhabens (rot umrandet)

1.2.2 Gebiets- und Bestandssituation

Das Plangebiet wurde bis Anfang der 2O2Oer Jahre als Milchviehbetrieb mit Stall- und Wei-

dehaltung von Rindern genutzt (Beno 2023) (siehe Abbildung 2). Nach Stilllegung des

Milchviehbetriebes erfolgten im Jahr 202212023 die Abrissarbeiten des Gebäudebestandes

zum Zwecke einer späteren Nachnutzung als Solarpark. Eine Halle im Norden und eine

Silofläche im Süden des Plangebietes blieben erhalten und sollen weiterhin für landwirt-

schaftliche Zwecke genutzt werden (siehe Abbildung 3). Die Bereiche werden daher vom

Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgespart bzw. sind nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplans.

flf, Geltungsbereich des Bebeuungsplan Nr. 10 "Solarpark Gösbv/'
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Bebauungsplan Nr. 
.10

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung des Plangebietes

Abbildung 2: Besfandssftuation des Plangebrefes vor und während der andauernden
Abriss- und Entsiegelungsarbeiten im Jahr 2023 (Quellen: @ Bilder 2024 GeoBasis-D[ O
2024 Apple lnc.)

Konversionsstandort

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" liegt größtenteils auf einem
Konversionsstandort mit ehemaliger landwirtschaftlicher Bebauung sowie befestigten und

unbefestigten Hof- und Lagerflächen. lm Sriden und Westen werden Ackerflächen (ACL =
Lehm- bzw. Tonacker) und lntensivgrünland (GlM) mit Acken¡vertzahlen von 40 überplant.

Abbildung 3: Vergleich des Konversionsstandortes mit der Fläche des Plangebiefes
(Auszug aus dem Konversionsgutachten 2023)

Abb.l: Auszug Onllne€eoport¡l llV mlt
Kennzelchnung des geplanten Bebauungsgebiets

(ca.8,5 ha)

Abb.2: Auszug Onllne-Geoportal MV mlt
Kennzelchnung der durch die Vornutzung baullch

verånderte Fläche (ca. 5 he)
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Beschreibung des Plangebietes

Durch die vormalige Bebauung und Nutzung sowie den anschließenden Rückbau der

meisten Gebäude weist das Gelände starke Veränderungen mit massiven Beeinträchti-
gu ngen auf (Bodenverdichtu ng u nd -kontamination, Aufschüttungen und Abgrabungen).

lm Plangebiet sind übenriegend grundmoränengeprägte Lehmböden mit mäßigem bis

starkem Stauwasser- und/oder Grundwassereinfluss vorhanden. Oberflächennah sind par-

tiell Sande der Hochfläche ausgebildet.

1.2.3 Bau- und Nutzungsbeschränkungen

1.2.3.1 Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile

lnnerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Baumgruppen (BBG) deren Beseitigung

oder nachhaltige bzw. erhebliche Schädigung gemäß $ 12 Abs. 1 Nr.8 NatSchAG M-V

einen Eingriff in Natur und Landschaft mit Bezug auf $ 14 BNatSchG darstellt.Weitere ge-

schützte Biotope sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 10 nicht vorhanden.

Das Plangebiet hat keinen Anteil an ausgewiesenen Schutzgebieten. lm 3 km Umfeld des

Plangebietes befinden sich die in der Tabelle 2 aufgeführten Schutzgebiete.

Tabelle 2: Nächstgelegene Schutzgebiete in einem 3 km Umfeld des Plangebietes

Trinkwasserschutzgebiet

Sonstige Gebiete mit ho-
hem Naturwert

Küsten- und Gewässer-
schutzstreifen mit Kern-
gebiet Naturschutzgroß-
projekte

geschüÞter Landschafts-
bestandteil

Flächennaturdenkmale

Naturpark

Biosphärenreservat

Landschaft sschuÞgebiet

NaturschuEgebiet

EU-Vogelschutzgebiete

Gebiet Gemeinschaftli-
cher Bedeutung

Kategorie

MV_WSG 2045_05,,Bentzin" (lll)

MV_WSG_1 945_06,,Levenhagen" (lll )

MV_WSG_1 946_02,,Hohenmühl" (l ll )

Peenetal mit angrenzendem Naturraum

Fließgewässer,,Peene" mit Zufl üssen

keine Ausweisung

keine Ausweisung

NP_S,,Flusslandschaft Peenetal"

keine Ausweisung

LSG_067c,,Unteres Peenetal [Vorpommern-
Greifswaldl

NSG_327 ,,Peenetal von Salem bis Jarmen

DE 21 47 -401,,Peenetallandschaft "

ÐE 2045-302,,Peenetal mit Zufl üssen, Kleinge-
wässerlandschaft am Kummerower See

Bezeichnung

ca. 3,6 km südlich

ca. 5,0 km nördlich

ca.4,0 km nördlich

ca. 950 m südwestlich

ca.2,2 km südwestlich

ca. 1,5 km südwestlich

ca. 1,5 km südwestlich

ca. 1,5 km südwestlich

ca. 1,5 km südwestlich

ca. 1,5 km südwestlich

Lage im ca.3 km-Um-
feld zum Plangebiet
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Beschreibung des Plangebietes

Die nachfolgende Abbildung 4 zeigf die Lage des Plangebietes (schwarz umrandet) und

die Schutzgebiete in einem 3 km Umfeld (rot umrandet). Die nächstgelegenen Wasser-
schutzgebiete sind in südlicher Richtung,,Bentzin" mit rd. 3,6 km Entfernung und in nördli-

cher Richtung die beiden Wasserschutzgebiete ,,Hohenmühl" und ,,Levenhagen" mit 4,0
bzw. 5,0 km Entfernung zum Plangebiet.

Abbildung 4: Schutzgebiete im 3 km Umfeld (magenta umrandet) des Plangebietes
(schwarz u mrandet) Karteng ru ndlage : wvvw.geodaten-mv.de
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!! Geltungsbereich des Bebauungsplan
Nr. l0 "Solarpark Göslow"

f-l U-Raum Puffer (3 km)

ll TrinkwasserschuEgebi€t (Zone III)
lSl Europäische Vogelschutrgebiete (VSG)
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Beschreibung des Plangebietes

4.2.3.2 Kultur- und Sachgüter

Baudenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden. Gemäß der Stellungnahme des Amtes
für Bau, Natur und Denkmalschutzes des Landkreises Vorpommern Greifswald vom

08.09.2023 befindet sich ein Bodendenkmal (Fundplatz 12, Gemarkung Göslow) im Plan-
gebiet. Vor Bauausführung wird dementsprechend eine schriftliche Genehmigung bei der
Denkmalschutzbehörde eingeholt.

lm Plangebiet ist jederzeit mit dem Auffinden weiterer beweglicher und/oder unbeweglicher
Bodendenkmäler zu rechnen. ln diesem Fall besteht gemäß $ 11 DSchG M-V Anzeige-
pflicht gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde. Durch den Hinweis auf die Anzei-
gepflicht im Teil B des Bebauungsplans werden sowohl der Bauherr als auch die bauaus-

führenden Firmen über die genannten Auflagen und Denkmalschutzbestimmungen unter-

richtet. Bei der Ausführung von Erdbauarbeiten sind diese zu berücksichtigen.

1.2.3.3 Wald i. S. d. Landeswaldgesetzes und forstrechtliche Belange

Das Plangebiet berührt keine Waldflächen l. S. d. $ 20 Landeswaldgesetz (LWaldG M-V)

Das nächstgelegene Waldgebiet befindet sich ca. 100 m östlich des Plangebietes.

1.2.3.4 Gewässerschutz

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.

lnnerhalb des Plangebietes verläuft im westlichen Bereich ein verrohrter Graben (Gewäs-

sercode 25:0:L66)von Nord nach Süd. Es handelt sich um eine Entwässerungsleitung für
den Bereich der Bundesautobahn BAB 20 bei Göslow und ist von übergeordneter Bedeu-

tung. Die Rohrleitung wird einschließlich des geforderten Mindestabstandes von 10 m beid-

seitig zur Rohrleitung mit der Signatur 10.2 der PlanZV für die Umgrenzung von Flächen

für die Wasseruvirtschaft in der Planzeichnung eingetragen und von jeglicher Bebauung

und Bepflanzung freigehalten. Der Gewässerrandstreifen dient der Sicherung der Zugäng-
lichkeit und der Gewässerunterhaltung. Das Gewässer ist gemäß $ 2 Abs.l Nr.1 WHc und

$ 1 Abs.1, $ 48 Abs.1 LwRc als Gewässer 2. Ordnung einzustufen.

1.2.3.5 Ferngasleitung

Durch den südöstlichen Bereich des Plangebietes verläuft diagonal die Ferngasleitung

FGL 91 mit einem Schutzstreifen von 10 m beidseitig zur Leitungsachse. Der mit dem Lei-

tungsverlauf überlagerte Bereich innerhalb der Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung
M 2) ist gleichzeitig die Kompensationsfläche (lD 7461) für die Verlegung der Ferngaslei-
tung und nicht Bestandteil der Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung.

Die Zuständigkeit liegt beim Anlagenbetreiber.
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Beschreibung des Plangebietes

1.2.4 Belange der Landwirtschaft

Mit der durch den Bebauungsplan Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" geplanten Entwicklung eines

Solarparks wird zum einen ein landwirtschaftlicher Konversionsstandort in Anspruch ge-

nommen. Zum anderen werden im östlichen Randbereich auch Ackerflächen überplant,

deren auskömmliche Bewirtschaftung jedoch aufgrund der Kleinteiligkeit nicht mehr gege-

ben ist.

Der Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage trägt dazu bei, den Anteil der erneuerba-

ren Energien an der Stromversorgung zu erhöhen. Dies wiederum entspricht den Zielen

des Klimaschutzes, den COz-Ausstoß so weit wie möglich zu verringern. Aufgrund ihres

hohen Flächenbedarfs können Photovoltaik-Freiflächenanlagen jedoch nur außerhalb des
geschlossenen Siedlungszusammenhangs errichtet werden. Solaranlagen sollen gemäß

Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte - RREe MS

(RREP MS 2011, Kap. 6.5 (6)) ,,[...] insbesondere auf bereits versiegelten oder geeigneten

wi rtsch aftl i ch e n od e r m i l itä ri sch e n Ko nve rsi o n sfl äch e n e rri chtet we rd e n. "

Die Abteilung Landwirtschaft des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vor-
pommern schreibt in ihrer aktualisierten Stellungnahme vom 1 1.09.2024, dass ,,obwohl die

betroffenen landwirtschaftlichen Flächen hochwertig sind, [...] es im vorliegenden Fall als

sinnvolle Lösung [angesehen wird, das vorliegende] Planungsgebiet in seinen Grenzen

klar zu definieren und vorhandene Bewirtschaftungserschuvernisse zu vermeiden. ln Bezug

auf die Errichtung von PV Anlagen auf Konversionsflächen [. ..] bestehen in diesem beson-
deren Fall keine Einwände gegen die geplante Einbeziehung von landwirtschaftlichen
Nutzfläche in geringem Umfang."

Die Standortwahl wird neben der Nutzung als Konversionsstandort durch die vorteilhafte
Geländebeschaffenheit und die ungehinderte Sonneneinstrahlung begünstigt.

4.2.5 Belange von Nachbargemeinden

Die Nachbargemeinden wurden gemäß g 2 Abs. 2 BauGB i. V. m g 4 Abs. I BaUGB früh-
zeitig über die Planung unterrichtet. Durch die Beteiligung der Nachbargemeinden an der

Bauleitplanung wird das Rücksichtnahmegebot in verfahrensrechtlicher Hinsicht erfüllt.

Gemeinde Sassen-Trantow

Die Gemeinde Sassen-Trantow stimmt dem geplanten Vorhaben, mit der Stellungnahme
vom 10.10.2023,2u.

Gemeinde Bentzin. Bandelin. Darqelin

Die Gemeinden Bentzin, Bandelin und Dargelin haben keine Stellungnahme zum geplan-

ten Vorhaben abgegeben.

Gemeinde Dersekow

^qi1
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Die Gemeinde Dersekow bringt, mit der Stellungnahme vom 30.08.2023, keine Anregun-
gen oder Hinweise zum geplanten Vorhaben vor.

1.2.6 Klimaschutz und Klimaanpassung

Seit der Novellierung des Baugesetzbuches vom 22. Juli 201 1 (BGBI. I S. 1509) (sog. Kli-
maschutznovelle) wird als Planungsgrundsatz bzw. -leitlinie ausdrücklich bestimmt, dass
die Bauleitpläne dazu beitragen sollen, sowohl den Klimaschutz als auch die Klimaanpas-
sung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern ($ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB).

Der Grundsatz wird durch die sog. Klimaschutzklausel in $ 1a Abs. 5 BauGB konkretisiert,
wonach bei der Aufstellung von Bauleitplänen ,,[den] Erfordernissen des Kimaschutzes
sowohl durch Maßnahmen, die dem Kimawandel entgegenwirken, als auch durch solche,
die der Anpassung an den Kimawandel dienen /.../" Rechnung getragen werden soll. Da-
mit werden beide Dimensionen bei der Übenvindung der Herausforderungen des Klima-
wandels als eigenständige städtebauliche Belange in der gemeindlichen Planung gestärkt,

die entsprechend in der Abwägung nach $ 1 Abs. 7 BaUGB zu berücksichtigen sind.

Mit der Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur Stromezeugung wird ein aktiver Beitrag
zum Umstieg auf regenerative Energien und damit zur Minderung klimaschädlicher Treib-
hausgasemissionen geleistet. Über diesen konkreten Beitrag zum Klimaschutz hinausge-
hend leistet die Planung auch einen Beitrag der bestmöglichen lokalen Anpassung an be-
reits eingetretene bzw. sich noch entwickelnde Klimaveränderungen. Angesichts zuneh-
mender Trockenperioden begünstigt die Planung in erster Linie den Schutz des Oberbo-
dens durch Entsiegelung und verbessert dadurch gleichzeitig den natürlichen Wasserhaus-
halt im Plangebiet. Mit der Festsetzung einer extensiven Begrünung des Plangebietes
(siehe Kapitel 1.5.9) wird der Boden und Naturhaushalt in diesem Wirkraumgefüge positiv

beeinflusst.
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1.3 Planerische Ausgangssituat¡on (und weitere rechtl¡che Rahmenbedingungen)

1.3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung / Regionalpla-
nung

Nach $ 1 Abs. 4 BauGB i. V. m. $ 4 Abs. 1 ROG sind die Bauleitpläne den übergeordneten

Zielen der Raumordnung ($ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) und der Landesplanung anzupassen.

Das Anpassungsgebot bedeutet, dass die Ziele der Raumordnung in der Bauleitplanung je

nach Grad ihrer Aussageschärfe konkretisierungsfähig sind, nicht aber im Wege der Ab-

wägung überwunden werden können. Folglich unterliegen die Ziele der Raumordnung ei-

ner Beachtenspflicht. Die Grundsätze ($ 3 Abs. I Nr. 3 ROG) und sonstige Erfordernisse

der Raumordnung (S 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG)sind dagegen einer Abwägung zugänglich, hier-

beijedoch im Rahmen der Planaufstellung angemessen zu berücksichtiqen.

Für die Aufstellung des Bebauungsplans ergeben sich die Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung aktuell aus:

r dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern - LEP M-V

2016 (ME|L 2016)

r dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte -
RREP MS (2011) (Reus 2011)

Hinweis:

Um zu prüfen, ob der vorliegende Bebauungsplan mit den Zielen der Raumordnung und

Landesplanung übereinstimmt und ob die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung und Landesplanung berücksichtigt worden sind, wird eine Planungsanzeige

nach $ 17 LPIG M-V beim Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische

Seenplatte gestellt. Ferner wird das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklen-

burgische Seenplatte an der Planung beteiligt. Die Ergebnisse der frühzeitigen Unterrich-

tung des Amtes für Raumordnung gemäß $ 4 Abs. 1 BauGB werden nach Abschluss des

Verfahrenssch rittes in d ie vodiegenden U nterlagen eingearbeitet.

Zum Zeilpunkt der Vorentwurfsfassung wird von folgenden maßgeblichen Zielen, Grunds-

ätzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung ausgegangen:

. Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 2016)

. Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte - RREP

MS (201 1) (Renls 2011).
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1.3.1.1 Landesraumentw¡cklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M.V
20r6)

Programmsatz 4.5 (2) Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

,,Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen daú ab der Weftzahl 50 nicht in andere Nut-

zungen umgewandelt werden" (Z).

Beachtunq in der Planunq:

Dem Ziel der Raumordnung wird entsprochen: Die Böden im Plangebiet wurden entsiegelt.

Die landwirtschaftlichen Ackerflächen weisen gemäß Bodenschätzung eine Wertzahl von

40 auf (GeoPonrnL.MV, 2023) und lassen sich daher einer baulichen Nutzung zuführen,

ohne im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung (Z) zu stehen.

Programmsatz 4.5 (3) Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

,,ln den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirt-
schaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen wer-

den. Dies ist beider Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen,

Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen".

Berücksichtiqunq in der Planunq:

Das Plangebiet beansprucht landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen nur in kleinem Um-
fang. Eine zuvor großflächig versiegelte mit baulichen Anlagen bestandene Fläche wird

entsiegelt und beräumt, sodass der Boden- und Wasserhaushalt aufgewertet wird. Darüber
hinaus wird das Plangebiet in eine extensive Bewirtschaftung überführt. Die Verpachtung

von Landwirtschaftsfläche garantiert dem örtlichen Landwirtschaftsbetrieb sichere und

langfristige Einnahmen.

Programmsatz 5.3 Energie

(1) ,,ln allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umweltvefträgliche Energie-
versorgung gewährleistet werden. Um einen substantiellen Beitrag zur Energie-
wende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabeideut-
lich zunehmen."

(2) ,,Zum Schutz des Kimas und der Umwelt soll der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien auch dazu beitragen, Treibhausgasemrssionen so weit wie möglich zu redu-

zieren. Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemisslonen sollen insbesondere
durch Festlegung von Maßnahmen

- zur Energieeinsparung,

- der Erhöhung der Energieeffizienz,

?ø
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- der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der Ge-

othermie sowie

- der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen

in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen erreicht wer-

den."

Berücksichtiqunq in der Planuno:

Den Grundsatzfestlegungen der Programmsätze 5.3 Ziffern 01 und 02 wird entsprochen.

Der Bebauungsplan bildet einen städtebaulichen Rahmen fur den Ausbau der Stromezeu-
gung aus solarer Energie und leistet damit einen Beitrag, den Anteil der erneuerbaren

Energien an der Stromversorgung zu erhöhen. Zugleich trägt die Schaffung der planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung regenerativer Energiequellen dazu bei, den

Ausstoß von Treibhausgasen so weit wie möglich zu reduzieren.

Programmsatz 5.3 (3) Energie

,,Der Ausbau der erneuerbaren Energien trägt zur Steigerung der regionalen Weftschöp-

fung und regionaler Wertschöpfungsketten bei. Die zusätzliche Wertschöpfung soll mög-
lichst vor Ort realisieñ werden und der heimischen Bevölkerung zugutekommen."

Berücksichtiqunq in der Planunq:

Durch den Bebauungsplan werden Bauflächen für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage ge-

schaffen. Damit trägt die Planung dazu bei, dass es mit dem Anlagenbetrieb zu Gewerbe-

steuereinnahmen kommt und die Pachtzahlungen für die Flächen an einen Landwirtschaft-
lichen Betrieb vor Ort gehen. Die Errichtung und die mit dem Anlagenbetrieb verbundenen
Wartungsarbeiten können ebenfalls zu einer regionalen bzw. kommunalen Wertschöpfung
beitragen. Durch die Kommunalbeteiligung gem. $ 6 Abs. 3 EEG 2023 kann der Anlagen-

betreiber zudem der Standortgemeinde bis zu 0,2 Cent pro erzeugte Kilowattstunde anbie-

ten und somit an den Erträgen aus dem Betrieb der PV-Freiflächenanlage beteiligen.

,,Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen

Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob rechtliche Aus-
nahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen /nferesses
angewendet werden können." (Z)

Beachtunq in der Planunq:

lm Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans Nr. 10 ,,Solar-
park Göslow" ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Aus

der Umweltprüfung geht zum Zeitpunkt der Vorentwurfsplanung hervor, dass erhebliche

)o¿
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Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange durch die Planung und dessen Vollzug

nicht hervorgerufen werden. Der Bebauungsplan ist daher mit derZielfestlegung vereinbar.

Programmsatz 5.3 (9) Energie

,,Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standoften Voraus-

setzungen geschaffen werden. Dabei soll auch die Wärme von Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen sinnvoll genutzt werden. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flä-
chensparend errichtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere
auf Konversionsstandorien, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und
bereits versiegelten Flächen errichtet werden.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metern beider-
seifs von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikan-
lagen in Anspruch genommen werden." (Z)

Beachtunq in der Planuno

Den Zielen der Raumordnung wird entsprochen, da sich der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans Nr. 10,,Solarpark Göslow" auf einem Konversionsstandort (ehemaliges Land-

wirtschaftsgelände) befindet. Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden nur partiell úber-
plant, hier vonruiegend als Maßnahmenfläche angedacht. Für die Beurteilung des Standor-

tes und der vorherrschenden Bodengüte wurde ein Konversionsgutachten sowie eine ge-

otechnische Baugrunduntersuchung vorgenommen. Detailliertere Angaben sind den jewei-

ligen Berichten zu entnehmen.

Programmsatz 6.1.3 Boden, Klima und Luft

(1) ,,Die Böden srnd a/s Lebensgrundlage und zum Schutz des Kimas in ihrer Lelsfungs-
und Funktionsfähigkeit zu sichern." (Z)

,,Sle so//en vor Schadstoffeinträgen und insbesondere Schadsfoffakkumulation geschützt

werden."

,,Die klimaschädliche Degradierung von Moorböden, der Humusyerlusf und die Bodenero-
sion, die Bodenversiegelung und -verdichtung sollen auf ein Minimum reduziert werden."

,,Die natürlichen Funktionen des Bodens sowie seine Funktion als Archiv der natur- und
Kulturgeschichte sollen erhalten bleiben."

(2) ,,Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem Prinzip des sparsamen Umgangs

mit Grund und Boden entsprechen. "

,,Damit der Verbrauch der belebten Bodenfläche möglichst gering gehalten wird, sollen

Maßnahmen zum Flächenrecycling und zur Bündelung von Nutzungen vorrangig zur An-
wendung kommen."

2ß2
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(3) ,,Die Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen so// durch geeignete technische
und infrastrukturelle Maßnahmen, vor allem in den Bereichen Energie, Bau, Verkehr und
Landwi rtsch aft gesiche rt werd e n."

Beachtunq in der Planunq

Durch das Planungsvorhaben werden insgesamt rd. 2,78 ha des versiegelten Konversi-

onsstandortes von Hochbauten beräumt und betonierte Verkehrsflächen entsiegelt. Es

werden überwiegend Flächen überplant, die zuvor als landwirtschaftliches Betriebsgelände
genutzt wurden und in geringem Umfang landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerflächen.

Die Modultische werden auf Stahl- bzw. Aluminiumgestellen aufgeständert, dabeiwerden
die Gestelle mittels Rammpfähle 2,00 m bis 2,50 m tief in den anstehenden unbefestigten

Untergrund gerammt. Fundamente sind für diese Bauweise nicht erforderlich, wodurch sich

der Versiegelungs- und Verdichtungsgrad durch das eigentliche Vorhaben im Plangebiet

auf ein Minimum reduziert.

Eine Versiegelung von rd. 1o/o der Gesamtfläche des Plangebietes geht von den benötigten

Nebengebäuden wie Trafostationen, Wechselrichterstationen, Verkabelungen, Wartungs-
und Wegeflächen sowie Einfriedungen und Speichereinrichtungen aus.

Für die Eingriffe in den Naturhaushalt wird eine detaillierte Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung
gemäß HZE2018 (LUNG 2022) erfolgen.

Mit der Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur Stromerzeugung wird ein aktiver Beitrag

zum Umstieg auf regenerative Energien und damit zur Minderung klimaschädlicher Treib-

hausgasem issionen geleistet.
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1.3.1.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburg¡sche Seenplatte
(RREP MS 2011)

Gemäß der Festlegungskarte des Regionalen Planungsverbandes Mecklenburgische
Seenplatte (RREP MS, 20't 1) liegt das Plangebiet in einem Vorbehaltsgebiet für die Land-

wirtschaft (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Auszug aus der Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mecklenburgische Seenplatte (2011); Die Lage des Plangeblefes ist rot eingekreist.

Programmsatz 3.1 .4 Landwirtschaftsräume

(1) ,,ln den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft (Landwirtschaftsräume) soll dem Erhalt und
der Entwicklung von landwitTschaftlichen Produktionsfaktoren und -stätten, auch in den

vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beþemessen werden.
Dies isf bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen
und Vorhaben besonders zu berücksichtigen."
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(2) ,,[.../ /nsbesondere soll ein Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen durch andere

Raumnutzungen soweit als möglich vermieden werden, zum¡ndest soll be¡ einem not-
wendigen Flächenentzug die betriebliche Existenz nicht gefährdet sein."

(3) ,,Die Landwirtschaft sollzur Erhaltung und Gestaltung der ländlichen Räume als attrak-
tive und funktionsfähige Lebens- und Siedlungsräume beitragen."

Berücksichtiquno in der Planunq

(1) Durch das geplante Vorhaben werden landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen nur

in sehr geringem Umfang überplant und in eine extensive Nutzung überführt.
(2) Der Konversionsstandort wird entsiegelt und ebenfalls in eine extensive Nutzung

überführt. Dadurch wird zusätzliche Grünfläche geschaffen die nach der Nutzung

als Photovoltaik-Freiflächenanlage ggf. der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfü-
gung steht. Die Pachteinnahmen generieren eine lange und sichere Einnahme-
quelle für den landwirtschaftlichen Betrieb.

(3) Durch das Planungsvorhaben wird ein zuvor bebautes Gebiet landschaftlich und

ökologisch aufgewertet. Darüber hinaus schafft es eine sichere Einnahmequelle für
den örtlichen Landwirtschaftsbetrieb und ermöglicht eine günstige und sichere

Stromversorgung für die Gemeinde.

Programmsatz 5.1.(1) Umwelt und Naturschutz

,,Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen zum Erhalt des Lebensraumes des Menschen,

auch in Verantwo¡tung für die künftigen Generationen, einer gesunden Umwelt und eines
funktionsfähigen Naturhaushaltes geschützt werden. Dazu sollen die Naturgüter Boden,

Wasser, Klima/Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit
sowie ihrem dynamischen Zusammenwirken gesichert und wo erforderlich wieder herge-
stellt, gepflegt und entwickelt werden."

Berücksichtiqunq in der Planunq

Bis zur Stilllegung diente das Plangebiet der Landwirtschaft als landwirtschaftliche Be-

triebsfläche mit landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, Hallen, versiegelten Wegen und

Lagerplätzen. Durch das Vorhaben werden Hochbauten abgerissen und Flächen in großen

Umfang entsiegelt und im weiteren Verlauf der Planung in extensive Grünlandflächen über-

führt. Diese Maßnahmen dienen der Herstellung, Pflege und Entwicklung der Naturgüter
Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen- und Tierwelt.

Die Nutzung des Konversionsstandortes als Standort für Photovoltaik-Freiflächenanlagen
ist eine nachhaltige Bewirtschaftungsform.
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Programmsatz 5.1.4 Boden, Klima und Luft

(2) ,,Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem Grundsatz des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden entsprechen. Damit der Verbrauch der belebten Boden-
flëiche möglichst gering gehalten wird, sollen Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung
bereits versiegelter Flächen (Flächenrecycling) und Bündelung von Nutzungen ver-

stärkt zur Anwendung kommen."
(3) ,,Vor allem im Energie-, Bau- und Verkehrsbereich soll auf die Anwendung von Maß-

nahmen zur Minderung des EnergieverbraLtchs, zur Erhöhung der Energieeffizienz und
zur Reduzierung des COz- Aussfoßes hingewirktwerden. BeiVorhaben und Maßnah-
men zur Siedlungs- und lnfrastrukturentwicklung sollen die direkten und indirekten Wir-
kungen auf den Kimaschutz berücksichtigt werden. [...]"

(4) ,,Die natürlichen Voraussetzungen zur Erhaltung und Verbesserung der lokalen Klima-
verhältnisse souvie der Lufthygiene sollen bei allen Planungen, Vorhaben und Maßnah-
men berücksichtigt werden."

Berücksichtiqunq in der Planunq

Durch die Nutzung eines Konversionsstandortes (ehemaliges landwirtschaftliches Be-
triebsgelände) wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ent-
sprochen. Durch Entsiegelungsmaßnahmen wird eine Wiedernutzbarmachung des Gebie-
tes erreicht.

Die Nutzung des Konversionsstandortes als Standort ftir Photovoltaik-Freiflächenanlagen
dient dem Klimaschutz, da durch die Nutzung von Sonnenenergie für die Stromgewinnung
ein Beitrag zur Reduzierung des COz - Ausstoßes geleistet wird.

Die Entsiegelung des Plangebietes sowie dessen Begrünung sorgen für ein verbesseÉes
örtliches Kleinklima.

Programmsatz 6.5. Energie einschließlich Windenergie

(1) ,,ln allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energiever-
sorgung bereitgestellt werden."

(3) ,,Der weiteren Reduzierung von Triebhausgasemissionen soll, soweit es wirtschaftlich
veftretbar ist, durch eine komplexe Berücksichtigung von Maßnahmen

- zurEnergieeinsparung

- zur Erhöhung der Energieeffizienz
- zur Erschließung vorhandenerWärmepotenziale
- zur Nutzung regenerativer Energieträger und
- zur Verringerung verkehrsbedingter Emissionen

Rechnung getragen werden.

LO6

291101



Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Göslow"

Planerische Ausgangssituation (und weitere rechtliche

Rahmenbedingungen)

(4) ,,Zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien sollen an gee¡gneten Standorten Vo-

raussetzungen für den weiteren Ausbau rnsbesondere der Nutzung der Sonnenenergie

und der Geothermie sow¡e der Vorbehandlung bzw. energetischen Nutzung von nach-

wachsenden Rohstoffen und Abfällen geschaffen werden. die entsprechenden Anlagen
sollen dabei we sentl ich zu r Sch affu ng region aler Wi rtsch aftskreisl äufe beitrage n."

(6) t .l ,,Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen insbesondere auf bereits versiegelten oder
geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen Konversionsflächen errichtet werden.

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind :

- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege,

- Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen,

- Vorranggebiet für Gewerbe und lndustrie Neubrandenburg-Trollenhagen,

- Regional bedeutsame Standofte für Gewerbe und lndustrie,

- Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. (Z) L..1"
(9) ,,Bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, Energieumwandlung und des Energie-

transportes sollen bereits vor lnbetriebnahme Regelungen zum Rückbau der Anlage
bei N utzu ng sa ufg abe getroffen we rde n. "

Berücksichtiqunq in der Planunq (Proorammsatz 6.5)

Zu Programmsatz 6.5 (1): Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage generiert regionalen, COz

- neutralen Strom.

Zu Programmsatz 6.5 (3): Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen wird durch die

Nutzung regenerativer Energieträger in Form von Photovoltaik-Freiflächenanlagen er-

reicht.

Zu Programmsatz 6.5 (a): Durch die Kommunalbeteiligung gem. $ 6 Abs. 3 EEG 2023kann
der Anlagenbetreiber der Standortgemeinde bis zu 0,2 Cent, pro erzeugte Kilowattstunde,

anbieten und somit an den Erträgen aus dem Betrieb der PV-Freiflächenanlage beteiligen.

Durch Pachteinnahmen wird eine langfristige und sichere Einnahmequelle für den Grund-

stücksbesitzer der Flächen generiert.

Zu Programmsatz 6.5 (9): Der vollständige Rückbau der Anlage wird vertraglich geregelt.

Beachtunq in der Planunq (Proqrammsatz 6.5 Nr. 6)

Das Plangebiet liegt größtenteils auf einem Konversionsstandort außerhalb jeglicher Vor-

ranggebieten, Schwerpunkträumen, bedeutsamen Standorten sowie Eignungsgebieten.

Der westliche Randbereich des Plangebietes befindet sich in einem Vorranggebiet für die

Landwirtschaft. Die Ackerzahl beträgt im Plangebiet 40 und die Grünlandzahl liegt bei 36

(GeoPonrnL.VG 2023).
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1.3.2 Städtebauliche Planungen der Gemeinde

1.3.2.1 Flächennutzungsplan

Ein wirksamer Flächennutzungsplan liegt für die Gemeinde Görmin nicht vor. Aufgrund des

fehlenden Flächennutzungsplans wird der Bebauungsplan als selbständiger Bebauungs-
plan gem. $ I Abs. 2 Salz 2 BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplan bedarf der Genehmi-
gung durch die höhere Verwaltungsbehörde.

Nach $ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der
Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Dieser Fall ist
nach Auffassung der Gemeinde Görmin hier gegeben:

Die Gemeinde Görmin bildet mit den Ortsteilen Alt Jargenow, Böken, Göslow, Groß
Zastrow, Neu Jargenow, Passow und Trissow eine ländlich geprägte Gemeinde mit insge-

samt 891 Einwohnern (SrnrA MV:2021). Es handelt sich um kleinere Dörfer mit überwie-
gender Wohnnutzung, umgeben von großflächiger Ackerflur. Die kleinteilige Siedlungsent-
wicklung der Gemeinde Görmin war stets auf den konkreten Bedarf ausgerichtet und
konnte durch die planungsersetzenden lnstrumente der SS 34 und 35 BauGB gesteuert

werden.

Aufgrund der geringen Bautätigkeiten bestand bislang kein entsprechender Regelungsbe-
darf für die Aufstellung eines Flächennutzungsplans. Weitere Bautätigkeiten, bspw. für ge-
werbliche Vorhaben, welche die Entwicklung von Bauflächen oder sonstigen Maßnahmen
zur Bodenordnung im Sinne des BauGB erfordern würde, sind auch nicht zu erwarten.
Hinsichtlich der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage Göslow ist jedoch, aufgrund der
Größe und Lage der PV-Freiflächenanlage, die Aufstellung eines Bebauungsplans efor-
derlich. Dieser wird als qualifizierter Bebauungsplan gem. $ 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt.
Er regelt die räumlichen und städtebaulichen Belange des rd. 8,69 ha großen Plangebiets,

ohne dass Auswirkungen auf andere Gemeindeteile bzw. auf die städtebauliche Gesamt-

entwicklung der Gemeinde Görmin zu befürchten sind. Damit sind nach Auffassung der
Gemeinde Görmin die Voraussetzungen erfüllt, den qualifizierten Bebauungsplan zugleich

als selbstständigen Bebauungsplans nach $ I Abs. 2 Salz 2 BauGB aufzustellen.

1.3.2.2 Landschaftsplan

Für das Gemeindegebiet liegt kein Landschaftsplan vor

1.3.2.3 Das Vorhaben tangierende Bebauungspläne und sonstige Satzungen

lm Geltungsbereich oder unmittelbar daran angrenzend befinden sich keine anderweitigen
Bebauungspläne und/oder sonstigen Satzungen nach BauGB.
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1.4 Vorhabenbeschre¡bung

1.4.1 Bebauungs- und Grünkonzept

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage dient der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-

energie und soll auf einem versiegelten stillgelegten landwirtschaftlichen Betriebsgelände
(Konversionsstandort) errichtet werden, der bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebau-

ungsplans von Hochbauten beräumt und großflächig entsiegelt wurde. Auf der Grundlage

des Bebauungsplanes lässt sich bei vollständiger Ausnutzung der Belegungsfläche eine

Nennleistung von rd. 7,9 MWp erreichen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird ca.

8.000 MWh im Jahr generieren.

Um eine möglichst gute Nutzung der Strahlungsenergie zu gewährleisten, werden die Son-

nenkollektoren der Photovoltaik-Freiflächenanlage linienförmig und in verschattungsfreien
Abständen aneinandergereiht. Die Aufständerung der Sonnenkollektoren erfolgt auf Stahl-

bzw. Aluminiumgestellen in einem fest definierten Winkelzur Sonne. Die Höhe der Module

wird dem aktuellen Stand der Technik angepasst und kann derzeit bis zu ca. 4,00 m betra-
gen. Die Gestellpfosten der Modultische werden in den vorhandenen unbefestigten Unter-
grund gerammt; für die Gründung kommen Rammpfähle aus Stahl zum Einsatz, die je nach

Untergrund zwischen 2,00 m und 2,50 m in den Boden getrieben werden. Fundamente

sind nicht erforderlich. Hierdurch wird der Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Mini-

mum begrenzt. Die Montage der Modultische erfolgt dann auf den Pfählen. Anschließend

werden die Modultische mit PV-Elementen belegt und verkabelt.

Neben den Modultischen gehören zur Photovoltaik-Freiflächenanlage auch die notwendi-
gen Trafostationen, Wechselrichterstationen, Verkabelungen, Wartungsflächen und Ein-

friedungen sowie Anlagen zur netzgebundenen oder netzunabhängigen Speicherung von

elektrischer Energie.

Auf der Grundlage eines ökologischen Flächenmanagements soll eine standortbezogene
und naturnahe sowie extensive Bewirtschaftung der von den Solarmodulen überschirmten

Flächen und der zwischen den Modulreihen liegenden Flächen gewährleistet werden. Hier-

durch soll die Flächeninanspruchnahme für die Solarnutzung gleichzeitig zu einer Flächen-

auñruertung im Sinne der Lebensraumverbesserung führen. lm Ergebnis der extensiven

Bewirtschaftung und durch die Ansaat einer regionalen Saatgutmischung bzw. Heublu-

meneinsaat entstehen innerhalb des Plangebietes Brut-, Nahrungs- und Rückzugsräume

für Tiere sowie Ansiedlungsmöglichkeiten für Pflanzen der Agrarlandschaft. Ziel ist es, die

Artenvielfalt in Flora und Fauna zu begünstigen und somit einen positiven Beitrag zum

Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt zu leisten.

Aufgrund der extensiven Bewirtschaftung sowie der Möglichkeit einer Schafbeweidung in-

nerhalb des Sondergebietes ,,Freiflächen-Photovoltaik und Stromspeicherung" werden

diese Flächen, die jedoch von versiegelter Fläche in landwirtschaftlich nutzbare Grünland-

flächen umgewandelt werden. Da sich nach Ende der Nutzungsdauer als Solarpark die
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Anlage wieder rückstandslos entfernen lässt, können diese Flächen u.a. wiederum voll-
ständig in den landwirtschaftlichen Gebrauch zurücküberführt werden. Über die Nachnut-
zung entscheiden dann die jeweiligen Bewirtschafter.

74e,
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1.5 lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen Festsetzungen

Gemäß $ I Abs. 1 BaUGB enthält der Bebauungsplan die rechtsverbindlichen Festsetzun-

gen für die städtebauliche Ordnung. Die zeichnerischen Festsetzungen werden durch text-

liche Festsetzungen ergänzt und in der folgenden Begründung dargestellt sowie erläutert.

Der Bebauungsplan enthält folgende zeichnerische Festsetzungen:

- Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches;

- Art und Maß der baulichen Nutzungen: Sonstiges Sondergebiet (SO) ,,Freiflächen-
Photovoltaik und Stromspeicherung" gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. I BauGB i. V. m. $ 16

BauNVO;

- überbaubare Grundstücksfläche; Baugrenzen

- Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung ,,ZrJ- und Abfahrtsweg zum

Sondergebiet" gemäß $ 9 Abs. 11 Nr. 1 BauGB und Abs. 6 BauGB

- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft

- Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft
- Fällung von Gehölzgruppen

- Baumerhalt
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

- Umgrenzung von Anlagen die dem Denkmalschutz unterliegen

Durch textliche Festsetzungen werden die folgenden Regelungen getroffen

Art der baulichen Nutzung;

Maß der baulichen Nutzung: zulässige Grundfläche, Höhe baulicher Anlagen;

überbaubare Gru ndstücksfläche ;

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und Land-

schaft

Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

sonstige Festsetzu ngen.

1.5.1 Geltungsbereich

Der Bebauungsplan Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" setzt nach $ 9 Abs. 7 BaUGB die Grenzen

seines räumlichen Geltungsbereichs zeichnerisch wie folgt fest: siehe Kapitel 1.2.1.

Beqründung zur zeichnerischen Festsetzunq

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich zum einen aus der Flächenverfüg-

barkeit (Konversionsstandort) und zum anderen aus dem technischen Anlagenlayout der

PV-Freiflächenanlage. Die weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung stehenden Flächen ei-

nes Siloplatzes und einer Lagerhalle werden durch den Geltungsbereich des
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Bebauungsplans nicht erfasst. Durch die Aussparung soll die Privilegierung landwirtschaft-

licher Anlagen im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß $ 35 BauGB weiterhin beste-
hen bleiben und hierdurch auch die Nutzung gebäudebezogener PV-Anlagen an oder auf
Dach- und Wandflächen über die bauplanungsrechtliche Privilegierung gemäß $ 35 Abs. I
Nr. I Buchst. a BauGB ermöglicht werden.

1.5.2 Art der baulichen Nutzung

Als Baugebietsausweisung setzt der Bebauungsplan zeichnerisch das Sonstige Sonder-
gebiet gemäß $ 11 Abs. 1 BaUNVO mit der Zweckbestimmung ,,Freiflächen-Photovoltaik
und Stromspeicherung" fest.

Beqründunq zur zeichnerischen Festsetzunq:

Die Gebietsfestsetzung dient der beabsichtigen Errichtung und dem Betrieb einer Photo-

voltaik-Freiflächenanlage und soll außerdem mit dem Zusatz,,Stromspeicherung" die tech-
nische Entwicklung von Speichersystemen berücksichtigen. Bei der gewerblichen Energie-
gewinnung aus Solarkraft und deren Speicherung handelt es sich um eine Nutzung, die

sich keinem der in den $$ 2 bis g BauNVO aufgeführten Baugebieten zuordnen lässt. Da-

her kommt im vorliegenden Fall nur die Festsetzung als Sonstiges Sondergebiet nach $ 11

Abs. 2 BaUNVO in Betracht.

Die Zweckbestimmung ,,Freiflächen-Photovoltaik und Stromspeicherung" charakterisiert
das Sondergebiet und legt in Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.1 die Ent-

wicklungsrichtung des Baugebietes eindeutig fest.

Textliche Festsetzung Nr. 1.1:

Das sonsfþe Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Freiflächen-Photovoltaik und
Stromspeicherung" dient der Unterbringung von Anlagen zur Nutzung und Speicherung
der Sonnenenergie sowie der zugehörigen technischen Vorkehrungen und Einrichtungen
für den Aufbau, die Wartung und den Betrieb der Anlagen sowie zur Einspersung des
Sfroms in ein Netz der allgemeinen Versorgung.

(Rechtsgrundlage: $ 9,Abs. 1 Nr. 1 BauGBi.V.m $ 11 Abs.2 BaUNVO)

Beqründunq zur textlichen Festsetzunq Nr. 1.1 :

Abweichend von den übrigen in der BauNVO aufgeführten Baugebietskategorien sind nach

$ 11 Abs. 2 BauNVO für sonstige Sondergebiete die Zweckbestimmung und die Art der
Nutzung festzusetzen. Dies geschieht durch die zeichnerische Festsetzung des sonstigen

Sondergebietes i.V.m. der textlichen Festsetzung Nr. 1.1.

L4L
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Textliche Festsetzung Nr. 1.2:

Zur Herstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlage und ausschließlich im technischen und
sachlichen Zusammenhang mit diesem sind im gesamten Sondergebiet insbesondere fol-
gende Anlagen zulässig:

1. Photovoltaik-Module einschließlich ihrer Befestigung auf und im Erdboden;

2 technische Einrichtungen und Anlagen zur Einspeisung des Sfroms in ein Netz der all-
gemeinen Versorgung wie Wechselrichter, Trafo- und Übergabestationen, Steuerungs-

u n d Ü berwach u ngse i n richtu nge n ;

3. technische Einrichtungen und Anlagen zur netzgebundenen oder netzunabhängigen
Speicherung von elektrischer Energie ;

4. unterirdische Leitungen und Kabel

5. die für die Erschließung und Wartung des Gebietes ertorderlichen Wege;

6. Einrichtungen und Anlagen für die Sicherheitsüberwachung der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage;

7. Einfriedungen mit max. 2,0 m hohen transparenten Zaunanlagen mit Umsteigeschutz

zur Sicherung der Anlage.

(Rechtsgrundlage: $ 9Abs. 1 Nr. 1 BaUGB i.V.m. g ll Abs. 2 BaUNVO)

Beqründunq zur textlichen Festsetzunq Nr. 1.2:

Entsprechend der Zweckbestimmung werden gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.2 alljene
baulichen Anlagen als allgemein zulässig festgesetzt, die für die Errichtung, den Betrieb,

die Wartung und den Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlage erforderlich sind bzw. in

einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung stehen. Zum Schutz vor unbefugtem
Zutreten (Gefahrenabwehr vor Hochspannung) sowie aus Gründen des Diebstahlschutzes

sind Zaunanlagen und Übenruachungsanlagen ebenfalls Bestandteil der zulässigen Nut-

zungen.

Textliche Festsetzung 1.3:

Die Errichtung von Nebenanlagen zur Unterbringung der nach textlicher Festsetzung Nr.

1.3 zulässigen technischen Einrichtungen und Anlagen, insbesondere von Transformato-

ren bzw. Umspanner, ist auch auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen zulässig.

(Rechtsgrundlage: $ 9 Abs. I Nr. 1 BaUGB i.V.m. $ 23 Aós. 5 BaUNVO)

Beoründunq zur textlichen Festsetzuno Nr. 1.3:

Die Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 1.3 dient der Klarstellung, dass es sich bei

den Einhausungen der Trafo- und Übergabestationen, Wechselrichter u. a. nach dem zu-
grundeliegenden Planungskonzept um Nebenanlagen handelt, die gemäß $ 23 Abs. 5 der
BauNVO auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind.
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1.5.3 Maß der baulichen Nutzung

lm Bebauungsplan ist gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit $ 16 BauNVO das
Maß der baulichen Nutzung festzusetzen. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung im
sonstigen Sondergebiet wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,65

und der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen geregelt.

1.5.3.1 Grundflächenzahl

Die GRZ ist eine Verhältniszahl, die angibt, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadrat-
meter Grundstücksfläche zulässig sind. Folglich bestimmt die GRZ den überbaubaren Flä-

chenanteil eines für die Nutzung vorgesehenen Grundstückes und gibt damit den Versie-
gelungsgrad sowie die bauliche Dichte wieder. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird

aus reihig angeordneten Kollektoren gebildet, die in verschattungsfreien Abständen auf in
den Boden gerammten Montagegestellen aufgeständert werden.

Daher bildet die GRZ im Falle von Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht den Versiege-

lungsgrad ab. Sie beschreibt den überbaubaren Flächenanteil, der von den äußeren Ab-
messungen der Modultische in senkrechter Projektion auf den Boden überschirmt, wird.

Da sich die Kollektoren dachartig oberhalb der Erdoberfläche befinden, bedecken sie zwar
eine große Fläche, die tatsächliche Versiegelung beschränkt sich jedoch punktuell auf die

Gründung (Verankerung) der Montagegestelle und der erforderlichen technischen Neben-

anlagen. Entsprechend sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen der nach

textlicher Festsetzung Nr. 1.2 zulässigen Einrichtungen und Anlagen gemäß $ 19 Abs. 4
BauNVO mitzurechnen.

Textliche Festsetzung Nr. 2.1:

Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl gemäß $ 19 Abs. 4 BauNVO ist

nicht zulässig.

(Rechtsgrundlage: $ 9 Abs. 1 Nr. 1 BaUGB i.V.m. $ 19 Abs. 4 BaUNVO)

Beoründuno zur textlichen Festsetzuno Nr. 2.1:

Die Maßfestsetzung der GRZ von 0,65 dient einer möglichst optimalen Ausnutzung des

Plangebietes für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage und damit einem spar-

samen und schonenden Umgang mit Grund und Boden im Sinne der Bodenschutzklausel
des $ 1a BauGB. Eine Überschreitung der GRZ gemäß $ 19 Abs. 4 BauNVO Satz 2 ist

aufgrund der begrenzten zulässigen Art der Nutzung nicht erforderlich und damit gemäß

textlicher Festsetzung Nr. 2.1 nicht zulässig.
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1.5.3.2 Höhe der baulichen Anlage

Die Festsetzung einer maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen (als Oberkante

OK) erfolgt in der Planzeichnung mit 3,20 m über dem gewachsenen Erdboden. Die Maxi-

malhöhe gilt für die Bauhöhe der aufgeständerten Modultische. Für bauliche Nebenanla-
gen und Betriebseinrichtungen wird eine Maximalhöhe von 4,00 m festgesetzt (s. textliche
Festsetzung 2.2). Fur Kamerastandorte ist eine Maximalhöhe bis zu 5,00 m (s. textliche
Festsetzung 2.3) zulässig.

Beqrü ndung der Höhenfestsetzunq :

Nach aktuellem Stand der Technik und unter wirtschaftlichen Gegebenheiten werden die
Modultische in der Regel mit einer Höhe von ca.3,20 m errichtet. Die Höhe der Modultische
wird daher auf 3,20 m begrenzt, Unter Berücksichtigung umgebungsbezogener Belange

soll mit der Höhenfestsetzung zugleich verhindert werden, dass die Anlage aufgrund einer
zu großen Höhenentwicklung eine unerwünschte Fernwirkung entfaltet.

Textliche Festsetzung Nr. 2.2:

Abweichend von der zeichnerisch festgesetzten Höhe baulicher Anlagen dürfen die gemäß

textlicher Festsetzung Nr. 1.2. Ziffer 2 und 3 zulässigen Nebenanlagen und Betriebsein-
richtungen eine Höhe von 4,0 m und die Masten für die Videoüberwachung eine Höhe von

5,0 m über dem nächstgelegenen Höhenpunkt des Lage- und Höhenplans aufweisen.

(Rechtsgrundlage: $ 9 Abs. 1 Nr. 1 BaUGB i.V.m. g 14 BaUNVO)

Beoründunq zur textlichen Festsetzuno Nr. 2.2:

Für die gemäß Textfestsetzung Nr. l.2Zitfer 2 und 3 zulässigen Nebenanlagen und Be-

triebseinrichtungen (2. B. Trafostationen) ist eine Überschreitung der festgelegten Maxi-

malhöhe von 4,0 m zulässig, um sicherzustellen, dass die Nebenanlagen, aufgrund ihrer
dem Stand der Technik angepassten Größe, im Plangebiet aufgestellt werden können.

Für die Masten der Videoüberwachung ist eine Überschreitung der festgelegten Maximal-

höhe bis zu einer Gesamthöhe von 5,00 m zulässig. Damit wird sichergestellt, dass eine

Übenruachung der Kollektoren durch Videoanlagen und damit eine angemessene Sicher-

heit des Geländes vor Diebstahl möglich ist.

Textliche Festsetzung Nr. 2.4:

Als Bezugspunkt für die fesfgesetzte Oberkante baulicher Anlagen gelten die aufgemes-
senen Geländehöhen des Lage- und Höhenplanes. Höhenbezugssysfem isf das Deut-
sches Höhennetz (DHHN) 2016.

(Rechtsgrundlage: $ 9Abs. 1 Nr. 1 BaUGB i. V. m. g 18 BaUNVO).

r45

38/101



Bebauungsplan Nr. 
.l0

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festselzungen

Beqründunq zur textl¡chen Festsetzunq Nr. 2.4

Zur eindeutigen Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist nach $ 18 Abs. 1 BauNVO die

Bestimmung des unteren Bezugspunktes erforderlich. Als Höhenbezugspunkt dienen die

vermessungstechnisch ermittelten und in der Planzeichnung eingetragenen Geländehö-
hen in Meter über NHN (DHHN 2016) die sich zwischen rd.27 und 29 m über NHN bewe-
gen. Bodenregulierungsarbeiten sind nicht zu erwarten, da die Aufständerung mittels

Leichtmetallkonstruktion flexibel auf das natürliche Geländegefälle angepasst werden kann

und hierdurch die Bezugshöhe durch die anstehende Geländeoberfläche tatsächlich wie-
dergegeben wird.

1.5.4 Bauweise

Festsetzungen zur Bauweise werden nicht getroffen. Sie sind angesichts der festgesetzten
Nutzungen nicht erforderlich.

1.5.5 Überbaubare Grundstücksfläche

Die Steuerungswirkung des Bebauungsplans erfordert es, innerhalb des festgesetzten

Sondergebietes ,,Freiflächen-Photovoltaik und Stromspeicherung" die dauerhaft überbau-

baren Grundstücksflächen durch die planzeichnerische Festsetzung von Baugrenzen ge-

mäß $ 23 Abs. 1 BauNVO zu bestimmen. Diese bilden die überbaubare Fläche ab, inner-

halb derer die Errichtung der gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.2 zulässigen Nutzungen

möglich ist. Damit werden in erster Linie die Aufstellbereiche bzw. die Verteilung der Mo-

dultische und des Stromspeichers auf der Grundstücksfläche des sonstigen Sondergebie-
tes ,,Photovoltaik-Freiflächenanlage und Stromspeicherung" geregelt. Die zur Errichtung,

dem Betrieb, der Wartung und dem Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlage erforder-

lichen Nebenanlagen sind gemäß $ 23 Abs. 5 BauNVO generell auch außerhalb der über-

baubaren Grundstticksflächen zulässig.

Die Baugrenzen bilden insgesamt zwei sog. Baufenster, die aufgrund des verrohrten Gra-

bens 25:0:L66. von voneinander getrennt sind. lm Hinblick auf die Abstandsvorschriften

nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern verlaufen die Baugrenzen in ei-

nem Abstand von mindestens 3,0 m zur Grundstücksgrenze. Der Abstand zum o. g. ver-

rohrten Graben beträgt unter Beachtung des Freihaltebereiches beidseitig 10 m.
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1.5.6 Verkehrserschließung

Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Ortsdurchfahrt

,,Hauptstraße", an welche das Plangebiet direkt angrenzt. Die Zu- und Abfahrten sind de-
ckungsgleich mit den Zu- und Abfahrten des ehemaligen Milchviehbetriebes und sollen

sowohl für die PV-Freiflächenanlage als auch für den vom Geltungsbereich ausgesparten

Siloplatz und die Lagerhalle weitergenutzt werden.

Zur planungsrechtlichen Sicherung der Anbindung des Plangebietes an die Ortsdurchfahrt,

und um den Straßenanschluss eindeutig dazustellen, wird der Geltungsbereich an den

vorgesehenen Stellen jeweils um eine Auskragung bis an die eingemessene Fahrbahn-

kante erweitert und der entsprechend Ein- und Ausfahrtsbereich als Verkehrsfläche mit der
Zweckbestimmung,,Zu- und Abfahrtsweg" festgesetzt.

Hinweis zur inneren verkehrlichen Erschließuno des Planoebietes:

Eine Erforderlichkeit zur Festsetzung der Wartungswege als Verkehrsflächen besteht nicht,

da sich diese der Zweckbestimmung des Sonstigen Sondergebietes zuordnen lassen bzw.
gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1.2Zitfer 5 sowohl im Bereich der überbaubaren als

auch im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig sind. Die

Festsetzung einer Verkehrsfläche für die Binnenerschließung ist daher nicht erforderlich.

¡.5.7 SonstigeFestsetzungen

Textliche Festsetzung Nr. 4.1

Die Geltungsbereichsgrenze ist zwischen den Punkten A und B, B und C, sowie C und D
zugleich Straßenbegrenzungslinie.

(Rechtsgrundlage: $9Abs. 1Nr. 11)

Beqründunq zur den textlichen Festsetzunqen Nr. 4.1

Da die Straßenbegrenzungslinie der Verkehrsfläche mit der Geltungsbereichsgrenze iden-

tisch und daher zeichnerisch nicht darstellbar ist, wird zur planungsrechtlichen Sicherung

der Straßenbegrenzungslinie gemäß $ 9 Abs. I Nr. 11 BaUGB textlich festgesetzt, dass

die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B, B und C, sowie C und D
zugleich Straßenbegrenzungslinie ist.

Textliche Festsetzung Nr. 4.2

Ein Anschluss der Baugrundstücke mit Ein- und Ausfahrten an die Hauptstraße ist nur für
den in der Planzeichnung festgesetzten Bereich zulässig.

(Rechtsgrundlage: $ 9 Abs. I Nr. 11)

f_4t

401101



Bebauungsplan Nr. 1 0

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Feslselzungen

Flanründ nrt zt¡ ¡fan lovtli¡han Facfcafzrlnnan Jrlr á ?

Die verkehrsse¡tige Erschließung des sonstigen Sondergebietes,,Freiflächen-Photovoltaik
und Stromspeicherung" erfolgt über die Ortsdurchfahrtsstraße ,,Hauptstraße" die östlich an

das Plangebiet anliegt und die Ortslage Göslow mit den uml¡egenden Ortslagen Alt Jarge-
now (südlich), Alt Negentin (östlich) sowie Böken (westlich) verbindet. Der Anschluss an

den überörtlichen Verkehr erfolgt weiterführend über die L35 und die A20. Die Zufahrt er-
folgt über das Flurstü ck 4312 der Flur 1 im Nordosten sowie über die Flurstücke 41 und

4212 der Flur I im Südosten des Plangebietes der Gemarkung Göslow. Zur planungsrecht-

lichen Sicherung der Anbindung an die ,,Hauptstraße" wird der entsprechende Ein- und

Ausfahrtsbereich in Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 4.2 festgesetzt.

Betriebswege, die innerhalb des Plangebietes zur Wartung der Photovoltaikanlage ange-
legt werden, sind nach der textlichen Festsetzung Nr. 1.2Ziffer 5 allgemein zulässig; die

Festsetzung einer Verkehrsfläche ist daher nicht erforderlich.

Hinweis: Eine Baustellenzufahrt ist beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Verkehrs-

stelle, zu beantragen. Ebenso ist eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß $ 45

SIVO zu beantragen und genehmigen zu lassen. Ein Verkehrszeichenplan ist den

Unterlagen beizulegen.

1.5.8 Flächen für Geh (G)-, Fahr (F). und Leitungsrechte (L)

Durch den südöstlichen Bereich des Plangebietes verläuft diagonal die Ferngasleitung 91,

die mit einem Schutzstreifen von 10 m beidseitig zur Leitungsachse bestandsgemäß in der
Planzeichnung nachrichtlich übernommen wird. Die FGL 91 wird in Verbindung mit der
textlichen Festsetzung Nr. 4 mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des
Leitungsträgers gesichert.

Textliche Festsehung Nr. 5

Die Flächen des GFLR sind mit Geh- und Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der
ONIRAS Gasfransport GmbH als Betreiberin der Ferngasleitung FGL 91 und lhren
Rechtsnachfolgern zum Betrieb und zur Waftung der FGL 91 belastet. lnnerhalb der Flä-
chen des GFRL befinden sich die Schutzbereiche der FGL 91 (10 m beidseitig der Tras-
senachse).

(Rechtsgrundlage: $ 9 Abs. 1 Nr. 21 BaUGB)
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Beqründunq zur den textlichen Festsetzunqen Nr. 5

Die Festsetzung des Geh, Fahr- und Leitungsrechtes soll gewährleisten, dass zur Durch-

führung von ordnungsgemäßen Wartungs- und lnstandhaltungsarbeiten der uneinge-

schränkte Zugang zur Ferngastleitung, auch mit Baufahrzeugen, ermöglicht wird. Das

Geh- ,Fahr- und Leitungsrecht wird in der Breite des erforderlichen Schutzbereiches von

10 m beidseitig der Trassenachse eingetragen.

1.5.9 GrünordnerischeFestsetzungen

1.5.9.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und
Landschaft

Zur Vermeidung und Minderung der im Zuge der Umsetzung des B-Planvorhabens zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden für das Plangebiet die folgenden Fest-

setzungen getroffen:

Textliche Festsetzung Nr. 3.1

Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplatzflächen

Die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplatzflächen ist nur in wasser- und luft-
durchlässiger Bauart herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen
sind nicht zulässig.

(Rechtsgrundlage: $ 9 Abs. 1 Nr. 20 BaUGB)

Beqründunq zur textlichen Festsetzunq Nr. 3.1 :

Die für die Erschließung und Wartung der Photovoltaik-Freiflächenanlage erforderlichen

Zuwegungen und Betriebswege werden entsprechend der erforderlichen Last zwar ausge-

baut, aber nicht versiegelt. Damit wird der Eingriff in das Schutzgut Boden als Lebensraum,

Filter und Speicher von Grundwasser ¿iuf das notwendige Maß reduziert und eine, wenn

auch eingeschränkte, Versickerungsfähigkeit und Bodenoffenheit gewährleistet. Hierdurch

wird der Versiegelungsgrad innerhalb des Geltungsbereichs insgesamt minimiert und dem

Grundsatz gem. S 1a Abs. 2 BauGB, schonend mit Grund und Boden umzugehen, gefolgt.
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Textliche Festsetzung Nr. 3.2

Entwicklung des Sondergebiefes "Freiflächen-Photovoltaik und Sfromspelcherung" zrJ ex-
tensivem Grünland

Es sind folgende Maßgaben zur Herstellung und zur Pflege zu berücksichtigen:

- Für die Ansaat ist eine gebietsheimische, blütenreiche und standortgerechte sowie
zertifiziefte Saatgutmischu ng zu verwenden.

- Eine Heublumeneinsaat ist zulässig.

- Nachsaatmaßnahmen sind unzulässig.

- Das Ausbringen von Dünge- sowie Pflanzenschutzmifteln ist unzulässig.

- Mahd einmal jährlich ab dem 15.08. mit Doppelmesserbalkenmähtechnik
- Optional ist eine extensive Beweidung mit Schafen ab dem 15.08 mit maximal 0,5

G roßviehei n heiten/h a zulässig.

- Pflegeumbrüche, Walzen und Striegeln sind nicht zulässig.

- Das Liegenlassen von Mähgut sowie das Anlegen von Silageplätzen und Futter-
mieten auf der Fläche ist unzulässig.

- Ein eventuell notwendiges Abschleppen isf vom 01.10. bis Ende Februar zulässig.

Saatgut lsf aus dem Herkunftsgebiet 1 zu verwenden.

Beivermehrtem Auftreten des Jakob-Kreuzkrautes oder anderen Problempflanzen, sollen

mit der zuständigen UNB früherer Mahdtermine vereinbart und durchgeführt werden.

Beqründunq zur textlichen Festsetzunq Nr. 3.2:

Die textliche Festsetzung dient der Sicherstellung einer ökologischen Mindestqualität der
Zwischenmodulflächen und der von den Modulen überschirmten Flächen. lm Zuge der Ab-
handlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung werden die Zwischenmodulflächen
und die von den Modulen überschirmten Flächen als kompensationsmindernde Maßnah-
menflächen bilanziet. Eine Großvieheinheit entspricht 20 Schafen jünger als 1 Jahr bzw.

zehn Schafen 1 Jahr oder älter.

Textliche Festsetzung Nr. 3.3:

Durchlässigkeit der Einfriedung des Sondergebiets "Freiflächen-Photovoltaik und Strom-
speicherung" für Keintiere

Bei der zulässigen Einfriedung der Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einem Zaun ist ein

Mindestabstand der unteren Kante der Einfriedung vom Erdboden von mindestens 15 cm

einzuhalten.

2?n

431101



Bebauungsplan Nr. 10

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festsetzungen

Beqründunq zur textl ichen Festsetzu nq Nr. 3.3:

Durch die Festsetzung soll erreicht werden, dass erdgebunden lebende Kleintiere das

Plangebiet erreichen, durchqueren und als Nahrungs- und Aufenthaltshabitat nutzen kön-

nen. Durch die Festsetzung wird die Zerschneidungswirkung der Anlage gemindert.

Textliche Festsetzung Nr. 3.4:

Ei ne Beleuchtu ng de r Photovoltaik-Freifl äche n anlage lsf nicht zul ässig.

(Rechtsgrundlage: $ 9 Aós. 1 Nr. 20 BaUGB)

Beqründunq zur textlichen Festsetzunq Nr. 3.4:

Die Beleuchtung der Anlage würde zu einer Störung von nachtaktiven Tieren führen und

wird daher ausgeschlossen.

Textliche Festsetzung Nr. 3.5:

Umwandlung von lntensivgrünland in Extensivgrünland.

Die Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung M 3 wird in ihrem Bestand gesichert und
als extensives Grünland gepflegt. Eine Bebauung oder Bepflanzung ist unzulässig. Es sind
maximalzweiMahdgänge pro Jahrzulássþ. Die Melioration sowie der Einsatzvon Dünge-

und Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig.

Beqründuno zur textlichen Festsetzunq Nr. 3.5.:

Die Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung M 3 wird in seinem Bestand gesichert und

einem naturschutzgerechten Pflegeregime zugeführt, um den Solarpark ökologisch besser

in die umgebende Landschaft zu integrieren. Die Maßnahmenfläche M 3 ist eine nicht an-

rechen bare Fläche der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung.

1.5.9.2 Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

Zum Ausgleich der im Zuge der Umsetzung des B-Planvorhabens zu enrvartenden Eingriffe

in Natur und Landschaft werden die folgenden Festsetzungen getroffen:

Textliche Festsetzung Nr. 3.6:

Ersatzpfla nzu ng von Ei nzel bä u men

Auf der Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung M1 sind insg. 6 Laubbäume als Ersatz-
pflanzung anzupflanzen. Die Grünfläche ist gemäß den Vorgaben der textlichen Fesfsef-

zung 3.7 zu pflegen.

2.A4
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Bebauungsplan Nr. I 0

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festsetzungen

Es gelten folgende Vorgaben für die Anpflanzung von Bäumen:

- standortheimische Bäume aus geb¡etseigener Herkunft
- Pflanzgrößen: Bäume als Hochstamm (H) 16/18, Kronenansatz ab 2,00m

- Pflanzabstände: mind.8 m zueinander, mind. 3 m zwischen Stammfuß und Flä-

chenbegrenzung
- Die Bäume sind vor Wildverbiss zu schützen

- Die Bäume sind mit 2-Bockanbindung zu sichern

- Regelmäßige der Witterung angepassfe Bewässerung der Pflanzung aber mindes-

tens 6-maljährlich über 3 Jahre
- Wartung und Instandhaltung der 2-Bocksicherung sowie des Wildverblssschufzes
- Rückbau der 2-Bocksicherung und des Wildverbissschutzes nach dem 5 Standjahr
- Bei Ausfall sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen

Die Pflege der Bäume beschränkt sich auf pflegebedingte Schnittmaßnahmen bei Bruch-

schäden in den ersten 5. Standjahren.

Baumpflegemaßnahmen wie Aufasfen (Schaffung eines Lichtraumprofiles), Rückschnitt,

Auslichten, entfernen von Totholz oder Kappung sind unzulässig.

Beqründunq zur textlichen Festsetzuno Nr. 3.6.:

Die Maßnahmenfläche M1 befindet sich im nördlichen Randbereich des Plangebietes und

soll als extensives Grünland gepflegt werden, um die Strukturvielfalt und die Lebensraum-
bedingungen für lnsekten und die Avifauna zu verbessern. Darüber hinaus werden sechs

heimische und standortgerechte Bäume als Ersatz für die zu fällenden Bäume gepflanzt.

Textliche Festsehung Nr. 3.7 :

Umwandlung von Acker in extensive Mähwiese

Die Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung M2 wird zu extensivem Grünland umge-

wandelt (HzE 2018 M 2.31).

Es srnd folgende Maßgaben zur Herstellung und zur Pflege zu berücksichtigen:

- Für die Ansaat ist eine gebietsheimische, blütenreiche und standoftgerechte sowie

zertifizierte Saatgutmischung (,,Regiosaatgut") auf max. 50% der Fläche zu venuen-

den oder eine Heublumeneinsaat durchzuführen
- Dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat
- Walzen und Schleppen nicht zwischen 1. März und 15. September
- Dauerhaft kein Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
- Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes
- Mahd maximal 1x pro Jahr aber mind. alle 3 Jahre
- Auf nährstoffreichen und stark gedüngten Flächen ist im 1.-5. Standjahr zweimal

jährlich zwischen dem 1. Juli und dem 30. Oktober zu mähen

LLZ
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Bebauungsplan Nr."10

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festsetzungen

Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken

Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplans
Eine Beweidung rsf nicht zulässig

Beim Auftreten von Problemunkräutern (2. B. Jakobs-Kreuzkraut) sind eine frühere Mahd
und zusätzliche Mahdgänge jährlich mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen

und durchzuführen.

Beqründunq zur textlichen Festsetzunq Nr. 3.7.:

Die Maßnahmenflächen M2 befindet sich im Südwesten des Plangebietes und wird zu ex-

tensivem Grünland umgewandelt. Die Maßnahme dient der Aufwertung und Sicherstellung

der Lebensraumfunktionen für lnsekten und die Avifauna im Plangebiet. lnsbesondere soll

die Lebensraumfunktion dieser Flächen als Brut und Rastplatz von Vögeln gesichert wer-

den. Ziel ist insbesondere die Entwicklung artenreicher Grünlandflächen als Struktur für
den lokalen Biotopverbund.

Ein Teilbereich der Maßnahmenfläche ist eine bestehende Kompensationsfläche für den

Neubau der Ferngasleitung 91. Dies betrifft den Bereich der verlegten Ferngasleitung ein-

schließlich des Bearbeitungs- und Wartungsbereiches von 10 m beidseitig entlang der Lei-

tungstrasse.

Abbildung 6: Lage der Ferngasleitung FGL 091 innerhalb der Maßnahmenfläche M2

2r3
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Bebauungsplan Nr. 
.10

,,Solarpark Göslow"

Versorgung mit elektrischer
Energie

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festsetzungen

Strom wird im Plangebiet selbst produziert und in Rich-

tung einer Einspeisemöglichkeit abgeführt.

1.5.10 Medientechnische Ver- und Entsorgung

Trinkwasserversorgung Der Betrieb von Photovoltaik-Freiflächenanlagen erfor-

dert keinen Trinkwasseranschluss.

Fernmeldeversorgung Der Betrieb von Photovoltaik-Freiflächenanlagen erfor-

dert keine Fernmeldeanbindung.

Regenwasserabführung Da von Photovoltaik-Freiflächenanlage keine verunreini-
genden Nutzungen ausgehen, wird das Niederschlags-

wasser über die Abtropfkanten der Module abgeleitet

und einer dezentralen bzw. breitflächigen Versickerung

in der Bodenzone zugeführt. Gleiches gilt für das von

Wechselrichtern und sonstigen baulichen Anlagen anfal-
lende Niederschlagswasser. Hinsichtlich der Regenwas-

serableitung ist sichezustellen, dass das anfallende Nie-

derschlagswasser am Ort des Anfalls bzw. auf dem Plan-
gebiet versickert.

Schmutzwasserentsorgung Da durch die Errichtung und den Betrieb der Photovol-

taik-Freiflächenanlage kein Schmutzwasser anfallen

wird, ist eine Abwasserbeseitigung nicht erforderlich.

Mü llentsorgung / Wertstoffe Eine Abfuhr von Haus- oder sonstigem Müll ist nicht er-

forderlich, da bei bestimmungsgemäßem Betrieb der
Photovoltaik-Freiflächenanlage im Geltungsbereich des
Bebauungsplans kein Abfall anfallen wird, der durch den

Abfallwirtschaftsbetrieb entsorgt werden muss.

1.5.11 Brandschutz

Photovoltaik-Freiflächenanlagen bedingen kein erhöhtes Brandrisiko, da sowohl die Mo-

dule als auch die Unterkonstruktionen aus weitgehend nicht brennbaren Materialien beste-

hen. Als einzige Brandlast können Kabel und Teile der PV-Module selbst angenommen
werden.

Das Brandentstehungsrisiko des geplanten Vorhabens ist mit dem bei landwirtschaftlich
genutzten Flächen bei der Ernte in den Sommermonaten vergleichbar. Als einzige Gefahr
werden Flächenbrände gesehen, wenn das Gras trocken ist. Das Hauptaugenmerk des

zz4
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Bebauungsplan Nr. 1 0

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festsetzungen

Brandschutzes liegt daher auf der Brandausbreitung auf die umliegende Vegetation, den

landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie der Wohnbebauung.

lm Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deutschen Feu-

erwehrverbandes unter Venrueis auf die VDE 0132 "Brandbekämpfung und technische Hil-

feleistung im Bereich elektrischer Anlagen" zu beachten.

Gemäß DVGW - Arbeitsblatt W405 sind für den Grundschutz der Freiflächen-PVA mindes-

tens 2 x 48 m3/h Löschwasser für die Dauer von zwei Stunden innerhalb des sich im Radius

von 300 m, um die Anlage erstreckenden Löschbereiches bereitzustellen. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass dieser Radius die tatsächliche Wegstrecke betrifft und keine Luftlinie

durch Gebäude bzw. über fremde Grundstücke darstellt.

lm Städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger die erforderlichen Lösch-

wasserkapazitäten abzusichern. Die Sicherstellung des Löschwasserbedarfs kann bspw.

über die Bereitstellung von frostsicheren Löschwasserkissen erfolgen.

Die Zufahrt für die Einsatzfahrzeuge der Feuen¡vehr und des Rettungsdienstes wird über

die jeweiligen Zufahrtswege der PV-Freiflächenanlage sowie über die im Rahmen der An-

lagenplanung vorgesehenen Umfahrung der gesamten Anlage gewährleistet. Die gewalt-

freie Zugänglichkeit und sichere Zufahrt für die Feuerwehr wird, z. B. durch eine Feuer-

wehrdoppelschließung an der Toranlage, sichergestellt.

Für das Objekt wird ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 erstellt und mit der Brandschutz-

dienststelle abgestimmt. Der zuständigen örtlichen Feuen¡vehr wird ein Druckexemplar als

Dokumentenordner mit Rückenbeschriftung nachweislich übergeben. Die Brandschutz-

dienststelle erhält ein PDF-Dokument zu Archivierung und Weitergabe an die lntegrierte

Leitstelle. Vor Nutzungsaufnahme wird mit der örtlichen Feuerwehr eine Ortsbesichtigung

durchgeführt und protokolliert.

Das Löschwasser wird über örtliche Hydranten entnommen und über die zukünftig instal-

lierte Zisterne im Nordosten der Ortslage Göslow.

1.5.12 lmmissionsschutz

Hinsichtlich einer möglichen Blendwirkung in Richtung der Wohnbebauung (Osten) und

Verkehrswegen sowie bisher noch unbeplanten Bauland wird gemäß der Stellungnahme
der zuständigen lmmissionsschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom

28.09.2023 ein Blendgutachten erstellt.

Ein Blendgutachten ermittelt simulativ eine potenzielle erhebliche Blenddauer ausgehend

von der Photovoltaik-Freiflächenanlage bei maximaler Sonneneinstrahlung.

Das Blendgutachten vom 26.01 .2024 hat vier lmmissionsorte innerhalb der Wohnbebau-
ung (OP 1-4) und zwei verkehrsbedingte lmmissionsorte (Hauptstraße 1 und 2) ermittelt
(siehe Abbildung Nr. 9).

245
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Bebauungsplan Nr. 
.l0

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

FestseÞungen

Abbild u ng 7 : Ermittelte /mmrsslons standorte de s Blendg utachten s
(Quelle : Blendg utachten)

Es wird davon ausgegangen das eine erhebliche und störende Blendung in sensiblen Be-

reichen (Wohnbebauung, Arbeitsplätze/Büroräume/Schulen, Ruheorte) eintritt, wenn die

Blendwirkung mehr als 30 Stunden pro Jahr und/oder mehr als 30 Minuten am Tag beträgt

(vgl. Blendgutachten).

Hauptstraße 1

Für die Hauptstraße 1 wurde eine Potenzielle Blenddauer von 22,45 Stunden pro Jahr für

den Zeitraum Ende April bis Mitte August bei täglich rd. 18 Minuten in den Abendstunden
prognostiziert. Damit unterschreitet die Blenddauer die jährliche und tägliche Maximalvor-
gabe pro Jahr und Tag. Die eintretenden Reflexionen befinden sich nicht im zentralen

Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer sodass von keiner Gefährdung der Verkehrssicherheit

ausgegangen wird und Blendschutzmaßnahmen nicht erforderlich sind.

zL6
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Bebauungsplan Nr. 10

,,Solarpark Göslow"

lnhalte der Planung und Begründung der einzelnen

Festselzungen

Abbildung 8: Betroffener Streckenabschnitt in rot (links) sowie das zentrale Sichtfeld der
Verkehrsteilnehmenden in grün (rechts)

Hauptstraße 2. OP 3 und OP 4

Für die lmmissionsorte ,,Hauptstraße 2", ,,OP 3" und OP 4" wurde jeweils eine Blenddauer
von 0,00 Stunden erm¡ttelt.

oP1

Der lmmissionsstandort ,,OP 1u weist eine simulative Betroffenheit von Anfang April bis

Anfang September in den Abendstunden für rd. 33 Minuten auf. Eine tatsächliche Blend-

wirkung kann aufgrund der vorhandenen abschirmenden Wirkung der Gehölzgruppe aus-
geschlossen werden.

oP2

Zwischen Mitte April und Ende August kann eine tägliche Blenddauer von rd. 36 Mínuten

zwischen 19:33 Uhr und 20:36 Uhr beim lmmissionsstandort ,,OP 2" auftreten. Gemäß
Blendgutachten tritt eine potenzielle Blendung ausschließlich direkt hinter dem Fenster auf,

was keine Beeinträchtigung in der Nutzung des Raumes mit sich zieht.

'tJ-t-
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Bebauungsplan Nr. 1 0

,,Solarpark Göslow"

Auswirkungen des Bebauungsplanes

Abbildung 9: Links: OP 1 Blendwirkung unterbrochen durch Gehölzgruppe; Rechts: OP
2 Blendwirkung auf Wohnbebauung

1.6 AuswirkungendesBebauungsplanes

Die Auswirkungen der Aufstellung des Bebauungsplans auf die Schutzgüter Menschen,

Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft und Ortsbild sowie Kultur-

und sonstige Sachgüter werden im Umweltbericht im notwendigen Detaillierungsgrad dar-
gestellt. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

1.6.1 Umwelt

lm Rahmen der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der

Umweltbericht ist der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 als ge-

sonderter Teil beigefügt.

1.6.2 Arbeitsplatzentwicklung

Mit der Ansiedlung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage können positive Beschäftigungs-

effekte einhergehen, bspw. durch die Bindung lokaler Handwerksbetriebe / technischer

Dienstleister sowohl für die Errichtung und Technikwartung als auch die Grünflächenpflege
der Anlage.

7L8
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Bebauungsplan Nr. 10

,,Solarpark Göslow"

Hinweise

1.6.3 Bevölkerungsentwacklung

Mit der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage sind keine Auswirkungen auf die Be-
völkerungsentwicklung der Gemeinde Görmin verbunden.

1.6.4 Verkehrsentwicklung

Durch die Ansiedlung der Photovoltaik-Freiflächenanlage wird es zu keiner dauerhaften
Veränderung der Verkehrsstärke in der Gemeinde Görmin kommen. lm Hinblick auf das
vorhabenbedingte Verkehrsaufkommen ist während der Bauzeit mit Mehrverkehr zu rech-
nen. Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch. Nur zur Wartung bzw. bei Reparaturen

wird ein Anfahren derAnlage vornehmlich mit Kleintransportern bzw. Pkw erforderlich sein.

1.6.5 Gemeindehaushalt

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" soll die planungsrecht-

liche Zulässigkeit einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geregelt werden.

Durch die geänderte Gewerbesteuerzerlegung gehen 90% der zu zahlenden Gewerbe-

steuer des Solarparks Göslow an die Standortgemeinde Görmin ($ 29 Abs. 2 lit. a) Ge-
wStG 193612022), unabhängig vom Standort der Niederlassung der Betreiberfirma.

Negative finanzielle Auswirkungen sind für die Gemeinde nicht zu enrvarten.

1.7 Hinweise

Für das Verständnis des Bebauungsplans und seiner Festsetzungen wie auch für die Vor-
bereitung und Genehmigung des Vorhabens werden nachfolgend bezeichnete Hinweise in

den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. Damit werden der Vorhabenträger und

die Genehmigungsbehörden frühzeitig auf Sachverhalte hingewiesen, die im Rahmen der
konkreten Vorhabenplanung zu berücksichtigen bzw. beachtenspflichtig sind. Dazu zählen

. die Angaben zum Eingriffsausgleich,

. die Planungsgrundlage,

. die denkmalpflegerische Fundmeldepflicht in Bezug auf Bodendenkmale,

. der Artenschutz nach Bundesrecht,

. der Baumschutz und der Gewässerschutz,

. die Gewässer ll. Ordnung und Drainagen
o die ökologische Baubegleitung sowie
. die Lichtemissionsminderung an Baumaschinen.

)-as
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Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Göslow"

Ergänzende Angaben zum Planungsvorhaben

1.8 Ergänzende Angaben zum Planungsvorhaben

1.8.1 Flächenbilanz

Auf Grundlage der vorliegenden Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz:

Tabelle 3: Flächenbilanz B-Plan Nr. 10 in der Entwurtsfassung

o davon Maßnahmenfláche M3

o davon Maßnahmenfläche M2

o davon Maßnahmenfläche M1

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für sonst. Leitungsträger (Ferngas)

Flächen für die Wasserwirtschaft

Verkeh rsfl ächen besonderer Zweckbestimmung "Zu - und Abfahrts-
weg"

o davon entsiegelte Fläche

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik und
Stromspeicherung"

Gesamtfläche des Geltungsbereiches

0,21

0,68

0,08

0,97

0,37

0,80

0,01

2,76

6,88

8,89

Fläche in [ha]

2%

8%

1%

11o/o

4Yo

9%

0Yo

310/6

760/o

1O0o/o

Anteilig in [7o]

Aufgrund der partiellen Überlagerung der Flächen für Wasserwirtschaft und sonst. Lei-

tungsträger beträgt die Flächenangabe in der Summe mehr als die Gesamtfläche des Gel-

tungsbereiches.

1.8.2 Finanzierung und Durchführung

Die Planungshoheit für den Bebauungsplan Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" übt die Gemeinde
Görmin aus.

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes wird zwischen der Gemeinde und der Betreiber-
gesellschaft des Solarparks ein Städtebaulicher Vertrag geschlossen.

Die Finanzierung und Umsetzung der Planinhalte obliegt der jeweiligen Betreiberfirma.

Durch den Bebauungsplan und die Umsetzung der Planinhalte und alle damit in Verbin-
dung stehenden Maßnahmen einschließlich der Erschließung sowie der Maßnahmen zur
Ver- und Entsorgung entstehen der Gemeinde Görmin keine Kosten.

L3e,
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Ergänzende Angaben zum Planungsvorhaben

1.8.3 Aufstellungsverfahren

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein mehrstufiger, gesetzlich vorgeschriebener
Planungsprozess aus planerischer Arbeit, politischer Diskussion und Entscheidung, Betei-

ligung verschiedener Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange sowie der Öffent-
lichkeit. Die Gemeinde Görmin übt ihre Planungshoheit und Entscheidungsgewalt als Trä-
gerin des Bauleitplanverfahrens aus.

Wahl des Verfahrens

Das Bauleitplanverfahren wird im Regelverfahren nach den Vorschriften der $$ 3, 4 und

4a sowie 10110a BauGB durchgeführt. Die SS 13, 13a BauGB sind im vorliegenden Fall

nicht anwendbar. Zum Bebauungsplan ist ein Umweltbericht vozulegen, in dem die Prü-
fung der Umweltbelange und die Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umwelt durch die

Aufstellung des Bebauungsplans zu prüfen sind.

Aufstell unqsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Görmin hat die Aufstellung des Bebauungsplans

Nr. 10,,Solarpark Göslow" in ihrer Sitzung am 15.11.2022 beschlossen. Die ortsübliche
Bekanntmachung erfolgte durch Abdruck im Amtlichen Mitteilungsblatt (Loitzer Bote) des
Amtes Peenetal/Loitz Nr. 01 vom 20. Januar 2023.

Weite re Verfahrenssch ritte

lm Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurden bzw. werden seit der förmlichen Einlei-

tu n g des Verfa h rens folgende Verfah renssch ritte d u rchgefü h rt:

Tabelle 4: Vertahrensstand nach baugesetzbuch (BauGB)

X

X

X

X

Stand

frühzeitige Unterrichtung der Behörden und
sonstigen Träger öffentliche Belange sowie der
Nachbargemeinden

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Bür-
gerhaus, Max-Köster-Str. 26, 17 121 Görmin,
durch öffentliche Auslegung der Vorentwurfsu n-
terlagen, bekannt gemacht im Amtsblatt,,Loitzer
Bote" Ausgabe 0612023 Jg. 33 (23.06.2023)

Abfrage der Ziele, Grundsätze und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung (Planungsan-
zeige)

Aufstellungsbeschluss durch die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Görmin

Bekannt gemacht im Amtlichen Mitteilungsblatt
(Loitzer Bote) des Amtes Peenetal/Loitz Nr. 01
am 20. Januar 2023

Verfahrensschritt

mit Schreiben
vom24.07.2Q23

Frist bis einschl.
zum 01.09.2023

in der Zeit am
11.07.2023

mit Schreiben
vom 29.06.2023

15.11.2022

Zeitangabe

$ 4 (1) BauGB i.V.m. $
2 Abs.2 BauGB, $ 4a
BaUGB

$ 3 (1) BauGB i.V.m. $
4a BauGB

s 17 LPIG M-V

$ 2 (1) BauGB

Gesetzesgrundlage

a3^
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Stand

Satzungsbeschluss

förmliche Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange und der Nach-
bargemeinden

öffentliche Auslegung des Planentwurfs nebst
Begründung mit Umweltbericht gemäß g 3 Abs.
2 BauGB, bekannt gemacht im Amtlichen Mittei-
lungsblatt (LoiÞer Bote) des Amtes Peenetal/Lo-
itz Nr. 06 vom 21.06.2024

Billigung des Planentwurfes durch die Gemein-
devertretung der Gemeinde Görmin und Be-
schluss über die öffentliche Auslegung der Ent-
wurfsunterlagen

Verfahrensschritt

. .2024

mit Schreiben
vom27.06.2024
Fristablauf:
09.08.2024

in der Zeit vom
22.06.2024 bis
einschließlich
23.07.2024

16.04.2024

Zeitangabe

$ 10Abs.1 BauGB

$ 4 (2) BauGB i.V.m. $
2Abs.2 BauGB, $ 4a
BauGB

$ 3 (2) BauGB i.V.m. $
4a BauGB

Gesetzesgrundlage

Bebauungsplan Nr. 10

,,Solarpark Göslow"

Ergänzende Angaben zum Planungsvorhaben
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Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Göslow"

Einleitung

ll. Umweltbericht

ll.1 Einleitung

Die Gemeinde Görmin stellt den Bebauungsplan Nr. 10,,Solarpark Göslow" auf. Bei der

Aufstellung von Bauleitplänen hat die Gemeinde nach S 2 Abs. 4 BauGB für die Belange

des Umweltschutzes nach $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzu-

führen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Bauleitplans er-

mittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht

dient der Dokumentation des Vorgehens bei der Umweltprüfung und fasst alle lnformatio-

nen zusammen, die bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 ,,Solarpark Göslow"

als Belange des Umwelt- und Naturschutzes und der ergänzenden Vorschriften zum Um-

weltschutz ($ 1a BauGB) in derAbwägung nach $ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind.

11.1.1 Kurzdarstellung der lnhalte und Ziele des Bebauungsplans

11.1.1.1 Angaben zum Standort

Das Plangebiet befindet sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald rd. 10 km südwestlich

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Es grenzt im Nordosten an die Ortslage Gös-

low an, welche ca. 800 m von der A 20 entfernt liegt. Das Plangebiet befindet sich auf dem

Gelände eines stillgelegten landwirtschaftlichen Betriebsgeländes (Konversionsstandort).

L5j
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Abbildung 10: Standort der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage, Geltungsbereich
rot eingekreist (Kartengrundlage @2023 OpenStreetMap)

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die folgenden Flurstücke:

- 4Ol2;41 (tlw.); 4211 (tlw.),4312(tlw.);43/3 (tlw.);45/1 (tlw.); a6l1 (tlw.); 251 (teilw.);252
(tlw.);253 (tlw.);254 (tlw.) der Flur 1 Gemarkung Göslow

Die Fläche des Plangebietes beträgt rd. 8,99 ha.

Naturräumlich ist das Plangebiet wie folgt einzuordnen:

- Landschaftszone: 2 Vorpommersches Flachland

- Großlandschaft: 20 Vorpommersche Lehmplatten

- Landschaftseinheit: 200 Lehmplatten nördlich der Peene

[1f, Oettungsbereich des tsebauungsplan Nr. 10 "solarpark Gödo#
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11.1.1.2 Ziele und Inhalt der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" beabsichtigt die plan-

aufstellende Gemeinde Görmin die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

tung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zu schaffen. Durch die Festset-

zung verbindlicher Regelungen soll die bauliche und sonstige Nutzung des Plangebietes
gesteuert und damit eine geordnete städtebauliche Entwicklung entsprechend $'1 Abs. 3
und 5 BaUGB gewährleistet werden.

Durch die Aufstellung des Planes leistet die Gemeinde Görmin in dem ihr möglichen Rah-

men einen Beitrag, den Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch zu

erhöhen und damit im lnteresse des Klima- und Umweltschutzes den Verbrauch fossiler
Energieressourcen sowie energiebedingter COz-Emissionen zu reduzieren.

11.1.1.3 Umwelterhebliche Wirkungen des Vorhabens

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens sind Ausgangspunkt für die Umweltprüfung.
Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben verursachten bau-, anlagen- und be-

triebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die Schutzgüter sowie die mit dem
geplanten Vorhaben verbundenen Folgewirkungen untersucht:

Die zu enruartenden umwelterheblichen Wirkungen des Vorhabens sind in der nachfolgen-

den Tabelle dargestellt.

Tabelle 5: Umwelterhebliche Wirkungen des Vorhabens

Dauer der Wirkung: zeitlich begrenzt während der Bauzeit bei Errichtung und Rückbau

Flächenbeanspruchungen:

- Material- und Lagerflächen, Baustelleneinrichtungen
- Entfernung von Spontanvegetation sowie Baufeldfreimachung durch Abriss von Hochbauten

und Entsiegelung von PläEen und Wegen innerhalb der Baugrenze, Zuwegungen zum SO, Erd-
kabelverlegung, Nebenanlagen

- Bodenumlagerung bei Verlegung der Erdkabel

optische, akustische und stoffliche Emissionen

- Geräusche, Erschütterungen, stoffliche Emissionen und visuelle Wirkungen durch Baustellen-
verkehr und Bauarbeiten

baubedingt auftretende Abfälle

- Abfälle die installationsbedingt anfallen (2. B. Metallreste, Kabelreste, lsolations- und Befesti-
gungsmaterial, etc.)

- Altabfälle, die im Zuge der lnstallation auftreten können (2. B. bei der Kabelverlegung, einbrin-
gen der Ständerwerke, etc.)

- kontaminierter Bodenaushub (2. B. Altö|, Klärschlamm, Bauschutt, etc.)

b au be d í n gte Wi rkfaktoren :

235
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Dauer der Wirkung: temporär für die Dauer des Anlagenbetriebes, während der Betriebsphase periodisch

Schall, visuelle Wirkungen, Flächenbewirtschaftung

- Wartung, Reparatur und lnstandhaltung der PV-Anlagen

- Pflege der Offenflächen (Mahd, etc.)

- Tierverlustedurch Flächenbewirtschaftung(insb. Mahc!)

sonstige Emissionen

- Wärmeabgabe (Aufheizen der Module)

- elektromagnetische Felder (durch PV-Module, Verbindungskabel, Wechselrichter, Trafostation)

Betriebsbedingfe Wirkfaktoren :

Dauer der Wirkung: temporär für die Dauer des Anlagenbetriebes, endet nach Rückbau

Flächenbeanspruchung

- Entsiegelung des Plangebietes und Abriss von Hochbauten

- wasserdurchlässige Wege innerhalb der Geltungsbereiche der B-Pläne
- Zuwegung zu den Solarfeldern bereits vorhanden

- Überdeckung von Boden durch Modulflächen, funktionaler Flächenverbrauch

- Beschattungseffekte, Effekte auf Bodenwasserhaushalt und Mikroklima

- Strukturveränderungen auf der Offenlandfläche im Zuge der Flächenbewirtschaftung

optische Wirkungen

- Silhouetteneffekt, artifizielle Lebensraumveränderung

- Funktionale Flächenveränderung/Zerschneidungseffekt

- Lichtreflexe, Spiegelungen, Polarisation des reflektierten Lichtes

vertikale Hindernisse im Luftraum

- durch Überwachungsinstallationen

anlagebedi ngúe Wirkfaktoren:

7%
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11.1.1.4 Bedarf an Grund und Boden

Eine Übersicht über den Bedarf an, sowie die Entsiegelung von Grund und Boden für das
geplante Vorhaben im Geltungsbereich des B-Plans gibt die nachfolgende Tabelle 6:

Tabelle 6: Übersicht über den Bedarf an Grund und Boden im Plangebiet

o davon Maßnahmenflâche M3

o davon Maßnahmenfläche M2

o davon Maßnahmenfläche M1

Flächen für Maßnahmen zum SchuÞ, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für sonst. Leitungsträger (Ferngas)

Flächen für die Wasserwirtschaft

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung "Zu- und Abfahrts-
weg"

o davon entsiegelte Fläche

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik und
Stromspeicherung"

Gesamtfläche des Geltungsbereiches

0,21

0,68

0,08

0,97

0,37

0,80

0,01

2,76

6,88

8,89

Fläche in [ha]

2%

8%

40/tlo

11%

4o/o

9o/o

0o/o

31%

76%

100%

Anteilig in [%]

Der Flächenbedarf für die technischen Anlagen, beschränkt sich auf das Sondergebiet

,,Freiflächen-Photovoltaik und Stromspeicherung" (Überbauung/Überschirmung).

Der Flächenbedarf für die landschaftspflegerischen Maßnahmen beinhaltet die Maßnah-
menflächen für den Ausgleichsbedarf des Vorhabeneingriffs (M 2) und die für den Aus-
gleichsbedarf nichtanrechenbaren Maßnahmenflächen (M 1 und M 3). Die Begrünung der

Sondergebietsfläche wird als Minderungsmaßnahme in der Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung angerechnet.

Das qeplante Vorhaben soll auf einem landwirtschaftlichen Konversions-Standort umqe-

setzt werden. der durch Weqe. Zufahrten und Hochbauten voll versieqelt war und im Ver-

lauf der Planunq qroßflächiq entsieqelt wurde (rd. 2,78 ha). Die Fläche der Entsieqelunq

ist bereits Bestandteil der Fläche des Sonderqebietes und wird nicht zusätzlich in den Be-

darf an Grund und Boden einqerechnet. Da die Entsieqelunq von 2.76 ha. qemessen an

der Sonderqebietsfläche von 6.80 ha. einem Flächenanteil von rd. 31 % entspricht. wird
cio ar ¡fnrr rnr{ ihrer E rhahli mit arfncfíihrf
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11.1.1.5 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung

Mit dem im Plangebiet zulässigen Nutzungen werden keine Sonderabfallformen gem. dem

Kreislaufiruirtschaftsgesetz (KnWG) erzeugt. Photovoltaik- oder Solarmodule gelten gem. S

3 Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElexrnoG) als elektrische Vorrichtung der Katego-

rie 4 (Großgeräte) und werden über zertifizierte Unternehmen fachgerecht entsorgt bzw.

recycelt.

11.1.1.6 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um.
welt durch Unfälle oder Katastrophen

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine besonderen Risiken für die menschliche
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen abzuse-
hen.

Das Risiko für Unfälle oder Katastrophen ist durch Bauvorschriften (u.a. Statik), insbeson-

dere auch durch Vorschriften zum Brandschutz (Bauvorgänge, Auswahl von Baumateria-

len, etc.), minimiert.

11.1.1.7 Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels

Eine besondere Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels be-

steht nicht.

41.1.2 Darstellung der für das Vorhaben relevanten in einschlägigen Fachgesetzen
und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung
bei der Planaufstellung

Die für das Vorhaben relevanten und in einschlägigen Fachgesetzen sowie Fachplänen

festgelegten Ziele des Umweltschutzes sind in der folgenden Tabelle dargelegt. Außerdem
wird in dieser Tabelle die Art und Weise erläutert, wie diese Ziele bei der vorliegenden
Planung umgesetzt bzw. beachtet wurden.

Tabelle 7: Darlegung der Ziele des Umweltschutzes und ihrer Umsetzung/Beachtung.

Ziele der Raumordnung (Z)

Landesrau mentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 4.5
(2) [Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei]

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen:

Das Plangebiet befindet sich auf einem sog. Kon-
versionsstandort (ehem. LPG).

Beachtenspflichtige Ziele des Umweltschutzes

Ziele des Umweltschutzes Art und Weise, wie das Ziel umgesetzUbeachtet
wird

239
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Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 6.1.3
(1) [Boden, Klima und Luft]

,,Die Böden srnd a/s Lebensgrundlage und zum
Schutz des Kimas in ihrer Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit zu sichern." (Zl

,,D¡e landw¡rtschaftliche Nutzung von Flächen darf
ab der Wertzahl 50 nicht in anderen Nutzungen um-
gewandelt werden" (Z)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 5.3
(2) [Energie]

,,Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau er-
neuerbarer Energien, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen naturschutzfachlicher Belange füh-
ren, ist zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelun-
gen aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen /nferesses angewendet werden kön-
nen." (Z)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 5.3
(9) [Energie]

,,Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien
sollen an geeigneten Standorten Vorau ssetzungen
geschaffen werden. Dabei soll auch die Wärme von
Kraft-Wärme -Kop pl u ng s-Anl age n si n nvoll ge n utzt
werden. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effi-
zient und flächensparend errichtet werden. Dazu
so//en sle verteilnetznah geplant und insbesondere
auf Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten
Deponien oder Deponieabschniften und bereits ver-
siege lten F läch e n erri chtet we rden.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in
einem Streifen von 110 Metem belderseiús von Au-
tobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für
Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch ge-
nommen werden." (Z)

Ziele des Umweltschutzes Art und Weise, wie das Ziel umgesetá/beachtet
wird

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen:

Die Flächen im Plangebiet wurden zu 31 Yo entsie-
gelt, was zu einer ökologischen Aufwertung führt.
Darüber hinaus schü2t die extensive Begrünung
den Boden vor Erosion (WindMasser) und sicher
dessen Leistungs- und Funktionsfähigkeit.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Gel-
tungsbereich weisen Ackerwertzahlen von 40 auf.

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen.

Der qualifizierte Bebauungsplan ist mit dieser Ziel-
festlegung vereinbar. Bei Umsetzung der Planung
sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. Ausnahmeregelungen aus zwin-
genden Gründen des überwiegenden öffentlichen
lnteresses sind nicht erforderlich.

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen:

Das Plangebiet befindet sich auf einem sog. Land-
wirtschaftlichen Konversionsstandort (ehem. LPG).

Bebauungsplan Nr. 1 0

,,Solarpark Göslow"

Räumlich konkretisierte Umweltschutzziele der
Raumordnung

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V) (MEIL M-V 2016); raum-
ordnerische Festlegungen

Regionales Raumentwicklungsprogramm mecklen-
burgische Seenplatte (RREP MS 2011); raumord-
nerische Festlegungen

Einleitung

Das LEP M-V 2016 sieht für den großräumigen Be-
reich des Plangebietes und Umgebung eine raum-
ordnerische Festlegung als,,Ländliche Gestaltungs-
räume" vor. Es sind keine Vorranggebiete oder Vor-
behaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege
festgelegt

Das RREP MS 2011 enthält räumlich konkretisierte
Zielstellungen des Umweltschutzes für den Bereich
des Plangebietes. Es sind Vorbehaltsgebiete für die
Landwirtschaft festgelegt.

Durch das geplante Vorhaben werden landwirt-
schaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen nur
partiell in Anspruch genommen und größtenteils als
Maßnahmenflächen für den Ausgleichsbedarf ge-
nutzt.

2.39
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NaturschuEgebiete

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

ArtenschuÞrechtliche Belange gem. S 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG)

GebietsschuE Natura 2000 und Gebiete von Ge-
meinschaftlicher Bedeutung

Räumlich konkretisierte UmweltschuÞziele der vor-
bereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)

Ziele des Umweltschutzes

lm Plangebiet ist kein Naturschutzgebiet ausgewie-
sen.

Auswirkungen auf den Grundwasserkörper sind
nicht zu erwarten. Mit dem Vorhaben sind keine flä-
chenhaften Vollversiegelungen von Grundwasser-
neubildungsfl ächen verbunden.
Durch die großräumige Entsiegelung und den Ab-
riss von Hochbauten wird die flächige Versickerung
von Niederschlagswasser begünstigt. Nach der ln-
stallation der PV-Modultische kann das Nieder-
schlagswasser insbesondere im Bereich der Modul-
zwischenfl ächen weiterhin versickern.

Eine Verschlechterung von Wasserkörpern ist somit
nicht zu erwarten. Das Vorhaben steht zudem auch
dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.

Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht
ausgewiesen.

Der verrohrte Graben 20:0:L66 ist ein Gewässer ll.
Ordnung und verläuft über die Flurstücke 251,253,
und 254 und ist nicht Teil des 3. Bewirtschaftungs-
plan der WRRL.
Die Unterhaltungslast liegt beim WBV Tollense -
Mittlere Peene.

Bebauungspläne sind grundsätzlich nicht geeignet,
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach $
44 Abs.1 BNatSchG auszulösen. Bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen ist aber zu beachten,
dass diese Pläne sehr wohl Handlungen vorberei-
ten, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände
auslösen können, und dass die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen nicht der gemeindlichen Ab-
wägung unterliegen. Bebauungspläne sind daher
vorsorglich so zu gestalten, dass die vorbereiteten
Planungen bei ihrer späteren Umse2ung nicht an
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des $
44 Abs. 1 BNatSchG scheitern werden.

Die Abprüfu ng artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände erfolgt in einer gesonderten Unterlage, im
sog. Artenschutzfachbeitrag.

Wird im we¡teren Planungsverlauf fortgeschrieben.

lm Plangebiet selbst befinden sich keine Natura
2000-Gebiete und/oder Gebiete von Gemeinschaft-
licher Bedeutung.

lm südwestlichen Umfeld des Plangebietes liegen
die folgenden Natura 2000-Gebiete:

Südlich in ca. 1 km Entfernung befindet sich die
Peene inkl. Uferbereiche. Sie ist als Gebiet von Ge-
meinschaftlicher Bedeutung [DE_2045-302,,Peene-
tal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am
Kummerower See"l und als EU-Vogelschutzgebiet
IDE_21 47 40l,,Peenetallandschaft"l ausgewiesen.

Für die Gemeinde Görmin liegt kein Flächennut-
zungsplan vor.

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird
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Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpom-
mern (RREP MS 2011)

Abwägungsrelevante Ziele des UmweltschuÞes
aus Fachplänen

Eingriffsregelung

Abwägungsrelevante Ziele des UmweltschuÞes
aus Fachgesetzen

LandeswaldgeseE

Geschützte Bäume

Biotopschutz ($ 20 NatSchAG M-V)

Flächennaturdenkmale

Naturparke

Landschaftsschutzgebiete

Ziele des Umweltschutzes

lm Regionalen Raumentwicklungsprogramm Meck-
lenburgische Seenplatte (RREP MS 2011) sind im
Bereich des Planqebietes keine Vorrano- und

Die Eingriffsregelung wird im Planverfahren abge-
handelt. Der gem. Methodik HzE 2Q181 bilanzierte
Eingriff wird zu 122Yo durch Ausgleichsmaßnahmen
innerhalb des Plangebietes kompensiert.

Das Plangebiet berührt keine Waldflächen

lm Plangebiet befinden sich nach $ 18 NatSchAG
M-V geschützte Bäume und Baumgruppen:

Fichte (StU: 98 cm)

Ahorn (StU:4x 50 bis 150 cm)

Kirsche (StU: 1x 61 cm)

Eine Fällung von nach $ 18 bzw. $ l9 NatSchAG
M-V geschüÞten Bäumen ist vorgesehen. Es er-
folgt eine Kompensation nach Baumschutzkompen-
sationserlass und in Absprache mit der uNB:

6 Stk Baum in Baumschulqualität 3xv 12114 (heimi-
sche Arten)

lm Plangebiet befinden sich keine nach $ 20
NatSchAG M-V gesetzlich geschützte Biotope.

lm Plangebiet und weiträumigen Umkreis sind keine
Flächennaturdenkmale ausgewiesen.

lm Plangebiet sind keine Naturparke ausgewiesen.

lm südwestlichen Umfeld des Plangebietes liegt der
folgende Naturpark:

Südlich in ca. 1 km Entfernung ist die Peene inkl.
weiträumigen Umkreis als Naturpark ausgewiesen
INP_S,,Flusslandschaft Peenetal"].

lm Plangebiet sind keine Landschaftsschutzgebiete
ausgewiesen.

lm südwestlichen Umfeld des Plangebietes liegen
die folgenden Landschaftsschutzgebiete :

Südlich in ca. 1 km Entfernung ist die Peene inkl.
Uferbereiche als LandschaftsschuEgebiet ausge-
wiesen [LSG_067c ,,Unteres Peenetal - Vorpom-
mern-Greifswald"l.

lm südwestlichen Umfeld des Plangebietes liegen
die folgenden NaturschuÞgebiete:

Südlich in ca. 1 km Entfernung ist die Peene inkl.
Uferbereiche als NaturschuEgebiet ausgewiesen
[NSG_327 ,,Peenetal von Salem bis Jarmen"].

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzUbeachtet
wird

1 Hinweis: Mit Einführung der HzE 2018 ist der Erlass zur Eingriffs-iAusgleichsbilanzierung von Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen vom 27.05.2011 nicht mehr anzuwenden. Die entsprechenden Vorgaben des Erlasses wurden in die HzE 2018
übernommen.
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Ziele des Umweltschutzes

Vorbehaltsgebiete,,NaturschuE und Landschafts-
pflege" ausgewiesen.

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzUbeachtet
wird

Bebauungsplan Nr. 10
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Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (cLP M-V) (UM M-V 2003)

Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Land-
schaftsrahmenplans der Planungsregion Mecklen-
burgische Seenplatte (GLRP MS) (LUNG M-V
2011)

Einleitung

. Gebiete mit besonderer Bedeutung für rastende
Wat- und Wasservögel (Karte la): Bewertungsstufe
1; wenig oder nur unregelmäßig zur Nahrungssu-
che genutzte Agrargebiete sowie Bereiche ohne
ausreichende lnformationen
)geringe Bedeutung
. Strukturelle Merkmale der Bewertung des Lebens-
raumpotenzials (Karte lb): Bewertungsstufe I ge-
ring bis mittel
)geringe Bedeutung
. Bodenpotential - Analyse und Bewertung der
Schutzwürdigkeit (Karte ll): Ausweisung als sicker-
wasserbestimmte Lehme/ Tieflehme (FB 5) mit ei-
ner mittel bis hohen Bedeutung
)geringe Bedeutung (Konversionsstandort)
)mittlere Bedeutung (angrenzende Ackerflächen)
. Wasserpotenzial - Analyse und Bewertung der
Schutzwürdigkeit (Karte III): ,,keine Bedeutung" für
die Grundwasserneubildung, Gebiet ohne nuEbare
Grundwasserführung
)keine Bedeutung
. Landschaftsbildpotential - Analyse und Bewertung
der Schutzwürdigkeit (Karte lV): keine Ausweisung
im Plangebiet, Bewertung gering bis mittel mit stö-
renden Landschaftsbildelementen [Windkraft, archi-
tektonische Höhendominate, Hochspannungl
)keine Bedeutung
. Schwerpunktbereich zur Sicherung und Entwick-
lung ökologischer Funktionen (Karte V): keine Aus-
weisung im Plangebiet
)keine Bedeutung
. Ziele und Maßnahmen zur Erholungsvorsorge
(Karte Vl): keine Ausweisung im Plangebiet
)keine Bedeutung
. Ziele der Raumentwicklung (Karte Vll): keine Aus-
weisung für das Plangebiet
)keine Bedeutung
. Naturräumliche Gliederung (Karte Vlll): Auswei-
sung als Grundmoräne
)keine Bedeutung

. Analyse der Arten und Lebensräume (Karte l):
keine Ausweisung für das Plangebiet und daran an-
grenzend
)keine Bedeutung
. Biotopverbundplanung (Karte ll): keine Auswei-
sung für das Plangebiet und daran angrenzend
)keine Bedeutung
. Schwerpunktbereiche und Maßnahmen zur Siche-
rung und Entwicklung von ökologischen Funktionen
(Karte lll): Ausweisung für das Plangebiet ,,Struktur-
anreicherung in der Agrarlandschaft"
)mittlere bis hohe Bedeutung

zqL
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Einleitung

Umwidmungssperrklausel

Bodenschutzklausel

Abwägungsrelevante Umweltbelange aus
$ 1a BauGB

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von Rechtsakten der EU festgelegten lmmissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten werden ($ I Abs.
6 Nr. 7 lit. h) BauGB)

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie ($ 1 Abs.
6 Nr.7lit. f) BauGB)

Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-
rechte Umgang mit Abfällen und Abwässem
($ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit e) BauGB)

Abwägungsrelevante Umweltbelange aus
S 1 Abs.6 Nr.7 BauGB

Ziele des Umweltschutses

Mit der durch den qualifizierten Bebauungsplan Nr.
10 geplanten Entwicklung eines Solarparks werden
überwiegend Konversionsflächen in Anspruch ge-
nommen. Waldflächen werden nicht überplant.

Bei den in Anspruch genommenen Landwirtschafts-
flächen handelt es sich um intensiv genuÞte Acker-
flächen in einem Flächenumfang von rd. 2,7 ha und
um lntensivgrünlandflächen von rd. 0,9 ha.

Der naturschuÞfachliche Wert der Konversionsflä-
chen ist aufgrund der Vornutzung als LPG-Standort
sehr gering. Für die Standortwahl sprechen zudem
die geringe lnanspruchnahme von landwirtschaftlich
genutzten Flächen, die günstige Geländebeschaf-
fenheit und die weitgehend ungehinderte Sonnen-
einstrahluno. Weitere Standortvorteile bieten auch

Die Maßfestsetzung der GRZ von 0,65 dient einer
möglichst optimalen Ausnutzung des Plangebietes
für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge und damit einem sparsamen und schonenden
Umgang mit Grund und Boden im Sinne der Boden-
schutzklausel des $ 1a BauGB.

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Luftqualität durch eine CO2-neutrale Ener-
gieezeugung.

Das Vorhaben dient der Erzeugung und Nutzung
erneuerbarer Energien.

Der Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage er-
zeugt keine Sonderabfälle nach (KrWG), und keine
Abwässer.

. Ziele der Raumentwicklung (Karte lV): keine Aus-
weisung für das Plangebiet
)keine Bedeutung
. Anforderungen an die Landwirtschaft (Karte V):
Ausweisung für das Plangebiet ,,Bereiche mit deutli-
chen Defiziten an vernetzenden Landschaftsele-
menten"
)mittlere bis hohe Bedeutung
. Bewertung der potenziellen Wassererosionsge-
fährdung (Karte Vl): keine Ausweisung für das
Plangebiet
)keine Bedeutung

Die überörtliche Landschaftsplanung enthält somit
keine für das Planverfahren relevanten Vorgaben
bzw. Flächenfestlegungen.

Den Ausweisungen für die Aufwertung der Frei-
raumstruktur durch Struktu ranreicherung mit vernet-
zenden Landschaftselementen steht das geplante
Vorhaben nicht entgegen.

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzUbeachtet
wird

2-\ 3
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

KlimaschuÞklausel

Ziele des Umweltschutzes

Mit der Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur
Stromezeugung wird ein Beitrag zum Umstieg auf
regenerative Energien und zur Reduzierung klima-
schädlicher Emissionen geleistet. Die vorliegende
Planung leistet damit einen wichtigen Beitrag, dem
Klimawandel entgegenzuwirken.

die Lage im Außenbereich und die geringen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild aufgrund der ohne-
hin vorhandenen Vorbelastung der Fläche.

lm Gebiet der Gemeinde Görmin beflnden sich der-
zeit keine vergleichbaren Standortalternativen zum
Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungspla-
nes Nr. 10, die nach Abwägung möglicher Alternati-
ven und Verfügbarkeit eines potenziellen lnvestors
einen wirtschaftlichen Betrieb des Solarparks zulas-
sen würden.

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzUbeachtet
wird

L.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der
Umweltprüfung nach $ 2 Absatz 4 SaE 1 ermittelt wurden

11.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

11.2.1.1 Schutzgut Menschen, Gesundheit des Menschen und der Bevölkerung

Bestand

Für das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit sind die Wohn- und
Erholungsfunktion zu betrachten.

Das Plangebiet befindet sich auf einem ehem. LPG-Standort, der mit landwirtschaftlich ge-

nutzten Gebäuden (Hallen, Lagerstätten, etc.) bestanden war; Wohngebäude sind keine
vorhanden. Der Großteil der Gebäude wurde abgerissen und entsorgt. Wohnbebauung
befindet sich nordöstlich des Plangebietes mit der Ortslage Göslow. Die nächstgrößere
Ortslage ,,Görmin" liegt westlich des Plangebietes in rd. 3 km Entfernung. Es ist davon
auszugehen, dass eine Erholungsnutzung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-

ungsplans Nr. 10,,Solarpark Göslow" nicht stattfand.

ln nordöstlicher Richtung rd. 800 m entfernt verläuft die Autobahn 20. Der,,sportflugplatz
Schmoldow" liegt ca.2,5 km südöstlich des Plangebietes.

Bewertung

Das Plangebiet ist für das Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung
von geringer Bedeutung. Funktionsausprägungen von Wohn- und Erholungsnutzung sowie
Flächen für Freizeitaktivitäten liegen im Plangebiet nicht vor.

244
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz I ermittelt wurden

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet vermutlich auch weiterhin als

ehemaliges LPG-Grundstück ungenutzt in seinem bisherigen Zustand verbleiben. Für das

Plangebiet gibt es keine festgelegten Ziele der Raumordnung, sodass eine Nutzung des

Gebietes für Wohnen und Erholung perspektivisch möglich sein könnte.

11.2.1.2 Schutzgut Flora/Pflanzen

Bestand

Das Schutzgut Pflanzen bildet sich im Wesentlichen über die im Plangebiet befindlichen

Biotopstrukturen ab. Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte am 08.03.2023 nach der An-
leitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vor-
pommern (Lutto MV 2013) auf der Grundlage aktueller Luftbildaufnahmen. Untersucht

wurde das Plangebiet, zzgl. eines 20 m breiten Puffers. Die Darstellung der erfassten Bio-

tope erfolgt im Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenplan im Maßstab 1:3.000.

Das gesamte Plangebiet hat eine Fläche von rd. 10 ha und befindet sich größtenteils auf
einem Konversionsstandort (stillgelegtes landwirtschaftliches Betriebsgelände). Zu jelzi
gen Planungsstand (Vorentwurfsfassung) ist das Plangebiet als Großbaustelle (OlB) mit

zahlreichen Haufwerken und Abraumhalden erfasst. Vegetationsstrukturen sind durch die

Beräumung des Geländes in diesen Bereichen des Plangebietes nahezu verschwunden.

Zwei landwirtschaftliche Betriebsanlagen (ODS) im Norden (Lagerhalle) und Süden (Silo-

fläche) mit Anschluss an die K 6 ,,Hauptstraße" durch einen versiegelten Wirtschaftsweg
(OVW) bleiben erhalten. An der nordöstlichen Plangebietsecke und der östlichen Plange-

bietsgrenze befindet sich ein artenarmer Zierrasen (PER) und Siedlungshecke aus heimi-

schen Gehölzen (PHZ) zwischen dem Plangebiet und der K 6,,Hauptstraße". Die beiden

verbleibenden landwirtschaftlichen Betriebsanlagen werden von ruderaler Staudenflur
(RHU)und lntensivgrünland (GlM) nordwestlich und südwestlich eingerahmt. Dersüdwest-
liche Teil des Plangebietes wurde als intensiv bewirtschafteter Lehm- bzw. Tonacker er-

fasst (ACL). lm Plangebiet befinden sich darüber hinaus zwei gem. $ 1B NatSchAG MV
geschützte Baumgruppen (BBG) bestehend aus Kirschen und Ahorn sowie nicht ge-

schützte Einzelbäume (BBJ).

Bewertung

Die Bewertung der Biotope erfolgt gemäß H2E2018, Anlage 3, Ermittlung der naturschutz-

fachlichen Wertstufen der Biotoptypen. Die nachfolgende Tabelle I gibt eine Übersicht zum

Bestand und zur Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet.

a\5
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Tabelle 8: Bestand und Beweñung der Biotoptypen im Plangebiet

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprúfung nach $ 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

11

11

l0

10

I

I

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

BBG

BBG

BBJ

BBJ

RHU

PWX

PHZ

PER

OWV

ODF

ODE

GIM

ACL

HC
NC/Ü
c

Baumgruppe aus Ahorn
mindestens zwei Bäume in räumlichem Zu-
sammenhang stehend und optisch eine
Einheit bildend <100 m2 Fläche

Baumgruppe aus Kirsche
mindestens zwei Bäume in räumlichem Zu-
sammenhang stehend und optisch eine
Einheit bildend <'100 m2 Fläche

Jüngerer Einzelbaum (Nadelbaum)
Brusthöhendurchmesser < 50 cm, ab ei-
nem Stammumfang von > 50 cm sind
Bäume bei Rodung kompensationspflichtig
nach BaumschuEkompensationserlass

Jüngerer Einzelbaum (unbestimmt)
Brusthöhendurchmesser < 50 cm ab einem
Stammumfang von > 50 cm sind Bäume
bei Rodung kompensationspflichtig nach
Bau mschuÞkompensationserlass

Ruderale Staudenflur frischer bis tro-
ckener Mineralstandorte
an Böschungen und Zaunanlage mit Domi-
nanz von Urtica dioica

Siedlungsgehölz aus übenriegend hei-
mischen Baumarten

Siedlungshecke aus heimischen Gehöl-
zen
einreihige Weißbuchenhecke entlang der
östlichen Plangebietsg renze

Artenarmer Zierrasen
intensiv gepfl egte Rasenfläche zwischen
dem Plangebiet und der angrenzenden
Siedlungsfläche bzw. der K 6

Wirtschaftsweg, versiegelt
mit geringem Verkehrsaufkommen zu den
verbleibenden landwirtschaftlichen Be-
triebsanlagen

Ländlich geprägtes Dorfgebiet
alter Dorfkern in landschaftstypischer Bau-
weise

Einzelgehöft

Intensivgrünland auf Mineralstandorten
artenarmes Dauergrünland in intensiver
Nutzung mit geringem oder fehlendem
Kräuteranteil

Lehm- bzw. Tonacker
Äcker auf lehmigen bis tonigen Böden in
intensiver NuÞung

Biotopname und Beschreibung

(s18)

(sl8)

s

2

2

1

0

0

0

0

0

0

R

Wertstufe

1

1

1

0

0

0

0

1

0

G

2

2

1

0

0

0

0

1

0

Gesamt
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprrifung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

18

17

16

15

14

13

12

Nr

FGR

PE

OVF

OVL

OVU

ODS

otB

HC
NC/Ü
c

Verrohrter Graben
verrohrter Graben ohne Durchlässe über
5m Länge

Freifläche des Siedlungsbereiches
offene Grünfläche ohne Gehölze

Versiegelter Rad- und Fußweg0

Straße
befestigte, zweispurige kommunale Straße

Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
einspuriger teilversiegelter Landweg mit
Spurlatten

Sonstige landwirtschaftliche Betriebs-
anlage
Lagerhalle und Silo

Großbaustelle mit Hauñ¡¡erken
zum Zeitpunkt der Erfassung wurde das
Gelände von sonstigen landwirtschaftlichen
Gebäuden und Flächen beräumt

Biotopname und Beschreibung s

0

0

0

0

0

0

0

R

Wertstufe

0

1

0

0

0

0

0

G

0

1

0

0

0

0

0

Gesamt

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das stillgelegte landwirtschaftliche Betriebsge-

lände in seinem derzeitigen Zustand (Zeitpunkt der Vorentwurfsfassung) erhalten bleiben.

Die Acker- und Grünlandflächen im Plangebiet würden auch weiterhin intensiv landwirt-
schaftlich genutzt werden. Die erfassten Biotope und Biotopstrukturen würden in ihrem

dezeitigen Bestand und Artenausstattung mutmaßlich erhalten bleiben.

11.2.1.3 Schutzgut Fauna/Tiere

Für die Erfassung des Schutzguts Fauna wurden die folgenden Tiergruppen bzw. -arten

kartiert:

Brutvögel

Reptilien

Amphibien
Fledermäuse

Lttl
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprrifung nach $ 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

11.2.1.3.1 Brutvögel

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte nach den Methodenstandards von SÜDBECK ET AL.
(2005) mit 6 Tages- und 2 Nachtbegehungen im Zeitraum März bis Juli 2023. Das Unter-
suchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Plangebiets einschließlich eines 50 m-
Umfelds zur Erfassung aller Brutvogelarten sowie eines 300 m-Umfelds zur Erfassung von
Großvögeln (Greifuögel, Kranich, Storch).

Bestand

lnnerhalb des Untersuchungsgebietes wurden insgesamt 23 Vogelarten erfasst. Davon
konnten 6 Arten als Brutvogelarten mit einem Brutnachweis oder Brutverdacht und insge-
samt 6 Revieren festgestellt werden (siehe Tabelle 9). 5 Brutvogelarten wurden mit dem
Brutstatus ,,Brutversuch" bzw. ,,Brutvogelverdacht" und 13 Arten als ,,Nahrungsgast bzw.
Durchzügler" kartiert.

Von den kartierten Brutvogelarten ist lediglich die Feldlerche den wertgebenden Arten mit
1 Revieren zuzuordnen.

Darüber hinaus wurden I Brutvogelarten (Bluthänfling, Feldsperling, Flussregenpfeifer,
Kranich, Rotmilan, Star, Steinschmätzer und Wiesenschafstelze) mit dem Brutstatus Nah-
rungsgast bzw. Brutversuch den wertgebenden Arten zugeordnet (grau hinterlegt in kur-
siv).

Tabelle 9 Liste alle r erfassfen Brutvogelarte n i n ne rh alb des 50-m-U nte rsu ch ungsrau-
mes inkl. Angaben zum Brut- und Schutzsfafus; weftgebende Aften sind
heruorgehoben (weitere Erläuterungen unter der Tabelle)

14

't3

12

11

10

I
8

7

6

5

4

3

2

I

Nr

Mäusebussard

Mauersegler

Kranich

Haussperling

Hausrotschwanz

Haubenlerche

Goldammer

Flussregenpfeifer

Feldsperling

Feldlerche

Buchfink

Bluthänfling

Bachstelze

Amsel

Artname

NG

NG/Ü

NG

BV

Bv

Bv

BV

Bv

NG

BV

NG

NG

BV

BV

Brutstatus

2

1

1

1

1

Gesamt

3

v
v
3

3

RLD
(2020)

3

3

V

RLMV
(20141

ja

Bart
SchV

X

VS
RL

z4g
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

Abkürzungen

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Nr

Wiesenschafstelze

Türkentaube

Stieglitz

Steinschmätzer

Star

Rotmilan

Ringeltaube

Rauchschwalbe

Nebelkrähe

Artname

BV: Brutvogel

Bv: Brutversuch

BVv: Brutvogelverdacht

BVv

NG

NG

NG

NG

NG

NG

Bv

NG

Brutstatus Gesamt

1

3

RLD
(20201

NG: Nahrungsgast

ü: üoertlug

V

I

v

RLMV
(20141

Bart
SchV

x

vs
RL

Als,,wertgebend" werden alle Arten unabhängig ihres Brutstatus betrachtet, die mindestens

eines der folgenden Kriterien erfüllen:

. Einstufung in e¡ne Gefährdungskategorie (1, 2, 3) der Roten Liste Deutschlands

(RysLAVy et al. 2020) oder Mecklenburg-Vorpommerns (VöKLER et al. 2014) oder
extrem selten (R)

o streng geschützte Art nach Bundesnaturschutzgesetz ($ / Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG)
o Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie
. Brutbestand der Art in Mecklenburg-Vorpommern kleiner als 1.000 Brutpaare (vgl.

Vöcrn et al.2014)
o besondere Verantwortlichkeit des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommem (> 40 o/o

des gesamtdeutschen Brutbestandes in Mecklenburg-Vorpommern; vgl. VöKLER et

a|.2014)
o Koloniebrüter

Bewertung

Das erfasste Artenspektrum entspricht dem aufgrund der vorgefundenen Biotopstrukturen

zu eruvartenden Artenbestand. Durch die beständigen Bauarbeiten vor Ort, änderten sich

während des Erfassungszeitraums die örtlichen Gegebenheiten (Abriss von Gebäuden,

Entsiegelung von Wegen etc.) die das Brutvogelvorkommen beeinflusst hat.

Geeignete Lebensraumstrukturen für bestimmte Brutvogelarten gab es mit den temporären
Haufenwerken z. B. für den Steinschmätzer oder den spärlich bewachsene Offenlandflä-
chen für die Haubenlerche.

a\$
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprufung nach S 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

Entwícklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das Plangebiet in seinem jetzigen Zustand beste-
hen bleiben. Die Fläche wird sich durch Spontanvegetation selbst begrünen. Standortan-
gepasste Brutvögel werden sich etablieren.

L.2.1.3.2 Reptilien

Die Erfassung der Reptilien erfolgte auf Grundlage des fachlichen Methodenstandards
(HZE 2018, AleRecut ET AL. 2014, MKULNV 2017) mit sechs Begehungen im Zeitraum
April bis Juli 2023. Der Untersuchungsbereich umfasst den Geltungsbereich inkl. 50 m-
Puffer.

Für die Reptilienerfassung wurde der Untersuchungsbereich langsam und systematisch
abgeschritten. Hierbei erfolgte die Kontrolle schwerpunktmäßig entlang charakteristischer
Habitatstrukturen. Künstliche Verstecke (KV) in Form von Reptilienplots wurden im Vorfeld
aufgrund der Bauarbeiten nur im Randbereich des Untersuchungsgebietes ausgelegt, und
während der folgenden Begehungen kontrolliert.

Bestand

Es konnten keine Reptilien im Untersuchungsgebiet erfasst werden.

Bewertung

Es konnten vor Ort keine Reptilien erfasst werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die
Bautätigkeiten der Grund dafür waren. Ein Potenzielles Vorkommen von Reptilien nach
Abschluss der Bautätigkeiten kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das Plangebiet in seinem jetzigen Zustand beste-
hen bleiben. Die Fläche wird sich durch Spontanvegetation selbst begrünen.

11.2.1.3.3 Amphibien

Zur Erfassung der Amphibienfauna im Plangebiet wurde eine Laichgewässerkartierung mit
sechs Begehungen im Zeitraum März bis Juli 2023. Der Untersuchungsbereich umfasst
den Geltungsbereich inkl. 50 m-Puffer. Dabei wurden zwei Gewässer, die sich in einem
500 m-Umfeld zum Geltungsbereich befanden, in die Untersuchungen eingeschlossen.

Die Erfassung der Amphibien erfolgte mittels der üblichen Standardmethoden wie Bege-
hungen der Gewässer mit Sichtbeobachtung, selektive Fänge (Keschern) und Verhören
rufaktiver Tiere (Alenecnr et al. 2013).

Bestand

Es konnten keine Amphibien im Untersuchungsgebiet erfasst werden.

2.50

731101



Bebauungsplan Nr. 1 0

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

Bewertung

lnnerhalb des Untersuchungsgebietes sind keine für Amphibien geeignete Habitatstruktu-

ren vorhanden. Der nördlich, in der Ortslage Göslow, gelegene Dorfteich/Löschteich

kommt ohne Ufervegetation aus, während die Ackerhohlform bereits zu Beginn des Unter-

suchungszeitraumes trocken gefallen ist.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet in seinem jetzigen Zustand be-

stehen bleiben. Die Fläche wird sich durch Spontanvegetation selbst begrünen. Amphibien

werden sich nicht etablieren.

11.2.1.3.4 Fledermäuse und Eremit

Für das potenzielle Vorkommen von Fledermausarten und Eremit im Geltungsbereich des

Bebauungsplans, wurde im Zuge des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags eine Potenzial-

analyse vorgenommen.

Bestand

Der Geltungsbereich hat sich innerhalb des Untersuchungszeitraumes durch Bautätigkei-

ten (Abriss von Gebäuden, Entsiegelungen) stark verändert. Gebäude sind innerhalb des

Geltungsbereiches nicht vorhanden, jedoch befinden sich in unmittelbarer Nähe dazuzahl-
reiche Gebäude (Ortslage Göslow). Sonstige geeigneten Habitate sind im Plangebiet nicht

vorhanden. Alte Baumbestände mit Hohlformen oder Rissen sind im Geltungsbereich nicht

vorhanden.

Bewertung

Die Potenzialanalyse (vgl. AFB, Berg2O23) ergab für die 7 Fledermausarten Breitflügel-,

Fransen-, Rauhaut-. Zwerg- und Mückenfledermaus sowie den Abendsegler und das

Braune Langohr ein potenzielles Vorkommen. Für die Arten Brandt- und Zweifarbenfleder-

maus sowie den Kleinabendsegler liegen geringe bis sehr geringe Auftretenswahrschein-

lichkeiten vor.

Für den Eremiten liegen keine geeigneten Habitate innerhalb des Geltungsbereiches vor.

Entwicklung des Umweltzustands bei Níchtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet in seinem jetzigen Zustand be-

stehen bleiben. Die Fläche wird sich durch Spontanvegetation selbst begrünen. Habitat-

verbesserungen für Fledermäuse und den Eremiten werden sich in naher Zukunft nicht

einstellen.
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

l¡.2.1.3.5 Sonstige Tierarten und -Gruppen

Während der Kartierarbeiten wurden wiederholt Feldhasen und Rehe im Plangebiet ge-

sichtet. Darüber hinaus ist ein potenzielles Vorkommen von lgeln möglich.

Bewertung

Mit den im Plangebiet durchgeführten Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird der
hinreichende Schutz dieser Tierarten und -Gruppen sichergestellt.

Entwicklung des Umweltzustands bei Níchtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet in se¡nem jetzigen Zustand
(Stand der Bauarbeiten vor Ort zum Dezember 2023) bestehen bleiben. Die Fläche wird

sich durch Spontanvegetation selbst begrünen. Die sonstigen Tierarten und -Gruppen wer-

den sich nicht etablieren.

11.2.1.4 Schutzgut biologische Vielfalt

Bestand

Die drei Ebenen der biologischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosys-
temvielfalt) werden, soweit sie für das Plangebiet relevant und im Rahmen des vorgege-
benen Untersuchungsrahmens erfassbar sind, über die Biotoptypen und über eine Brutvo-
gel-, Reptilien- und Amphibienkartierung sowie über eine Analyse potenzieller Habitate

ausgewählter Tiergruppen efasst.

Die genetische Vielfalt ist die Vielfalt innerhalb einer Art (intraspezifische Biodiversität) und

wird, soweit für das Plangebiet relevant und im Rahmen des vorgesehenen Untersu-

chungsrahmens erfassbar, in den Textpassagen zu den Pflanzen und Tieren dargestellt.

Die Artenvielfalt (interspezifische Biodiversität) beinhaltet die Artenzahl von Flora und

Fauna innerhalb des zu betrachtenden Raumes. Es erfolgt eine selektive Darstellung und

Bewertung der Artenvielfalt über die Darstellung der Kartierungsergebnisse.

Die Ökosystemvielfalt ist die Vielfalt der Ökosysteme und Landnutzungsarten im Plange-

biet. Die Erfassung der unterschiedlichen Okosysteme erfolgt über die Biotopkartierung,

da Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe die kleinsten Erfassungseinheiten von Lebensräu-
men für Pflanzen und Tiere darstellen, in denen jeweils einheitliche standörtliche Bedin-
gungen herrschen, so dass die Biotoptypen auch als kleinste Einheiten der Ökosysteme-
bene aufgefasst werden können (vgl. ScnueERT & WncueR 1988). Bezüglich der Darstel-

lung der Ökosystemvielfalt wird daher auf die Beschreibung und Bewertung der Biotopty-
pen verwiesen (vgl. LuNc 2013).
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprûfung nach S 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

Bewertung

Aus den erfassten Daten zum Bestand der Flora im Plangebiet lässt sich aufgrund fehlen-
der Strukturgebender Elemente, wie z. B. Hecken, Sölle, Gewässer, eine freiräumliche
Strukturschwäche ableiten, die einem landwirtschaftlichen Konversionsstandort entspricht.

Für die biologische Vielfalt im Plangebiet ergibt sich zum Zeitpunkt der Vorentwurfsfassung
deshalb keine besondere Bedeutung. Das Plangebiet ist damit von allgemeiner Bedeutung

für die biologische Vielfalt.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das Plangebiet in seinem jetzigen Zustand (Stand

der Bauarbeiten vor Ort zum Dezember 2023) bestehen bleiben. Standortangepasste Tier-
und Pflanzenarten werden sich ansiedeln.

L.2.1.5 Schutzgut Fläche

Bestand

Das Plangebiet umfasst rd. 8,89 ha und befindet sich südwestlich angrenzend an die Orts-

lage Göslow auf dem Gelände einer ehemaligen LPG-Anlage mit Hallen sowie versiegelten
Wegen und Lagerflächen.

Bewertung

lm Rahmen der landesweiten Qualifizierung der landschaftlichen Freiräume in Mecklen-

burg-Vorpommern, wurde für Bundesstraßen, Kreisstraßen und Siedlungsflächen unter-

schiedliche Wirkzonen (graue Bereiche) angenommen. Die Siedlungsfläche der Ortslage
Göslow beträgt weniger als 10 ha und hat damit eine Wirkzone von 100m. Die Ortslage
Görmin ist mit 10 ha bis g9 ha etwas größer und hat somit auch eine größere Wirkzone
von 200 m. Ortsverbindungsstraßen (Kuntzow-Görmin) haben Wirkzonen von 50 m, wäh-
rend Autobahnen (A 20) Wirkzonenbereiche von 500 m haben. Windparks mit mehr als

vier Anlagen haben eine Wirkzone von 600 m (siehe Abbildung 1 1).

Dem Plangebiet wird eine allgemeine Bedeutung für das Schutzgut Fläche beigemessen,

da es sich außerhalb jeglicher qualifizierten landschaftlichen Freiräume befindet (Kriterium

der U nzerschnittenheit).
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Zj Geltun gsberelch des Bebauungsplan
Nr. 10 "Solarpark Göslou/'

Kembereiche landschaftlicher Freiråume (Bewerlung)
¡{# Stufe 4 - sehr hoch >= 2400 ha

Stufe 3 - hoch 1200 - 2399 ha
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Abbildung 11: Darstellung der qualifizierten landschaftlichen Freiräume. Das Plangebiet
ist rot umrandet und liegt außerhalb der qualifizierten landschaftlichen Freiräume.

(Quelle: K.eareNponrALG:- Lur,te Mv 2016)

Entwicklung des Umweltzustands beí Níchtdurchführung der Planung

Es ist zu erwarten, dass das Plangebiet bei Nichtdurchführung der Planung in seinem jet-

zigen Zustand (Stand der Bauarbeiten vor Ort zum Dezember 2023) bestehen bleibt und

eine zeitnahe Nutzungsänderung der Fläche nicht erfolgen w¡rd.

z5 rf

771101



Bebauungsplan Nr..10

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 Absaü
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11.2.1.6 Schutzgut Boden

Bestand

Das rd. 8,89 ha große Plangebiet befindet sich in einem Landschaftsraum, der durch plei-

stozäne Bildungen der Weichsel-Kaltzeit (Mecklenburger Vorstoß, W 3) entstanden ist. Die

geomorphologischen Verhältnisse sind durch eine Grundmoräne mit oberflächlichem Ge-

schiebelehm und -mergel geprägt.

Als Bodenform ist ausgebildet:

- TieflehmJ Lehm-Pararbraunerde- Pseudogley (Braunstaugley)i Pseudogley

(Staugley)/ Gley; Grundmöräne, mit mäßigem bis starkem Stauwasser- und/oder
Grundwassereinfl uß, flachwellig bis kuppig

Die Böden im Plangebiet sind durch Versiegelungen und Bebauungen stark vorbelastet.

Darüber hinaus sind im Plangebiet oder der näheren Umgebung keine Abbaustätten

und/oder Vorratsstätten für geologische Rohstoffe ausgewiesen.

Bodenzustand nach Baugrunderkundung und Konversionsgutachten:

Die obersten 0,9 m unter GOK des Bodens im Geltungsbereich des Bebauungsplans be-

stehen aus einer schwach tonigen und schluffigen Fein- bis Grobsand-Aufschüttung brau-

ner Farbe. lnnerhalb der Aufschüttungen sind Altlasten (Betonbruch, Stahl) sowie stellen-

weise schädliche Bodenveränderungen (Vorsorgewerte für Metalle und org. Stoffe nach

BBodSchV) vorhanden.

Die Bodenschicht ab 0,3/0,9 m bis 3,0 m besteht aus schwach kiesigen, schwach tonigen

und schluffigen Fein- bis Grobsanden von braungrauer Farbe.

Bewertung

Die Böden im Plangebiet waren größtenteils versiegelt und bebaut.ZumZeitpunkt der Ent-

wurfsfassung ist der Boden im Plangebiet größtenteils eine offenliegende begradigte

Brachfläche. Aufgrund der kontaminierten Aufschüttungen im Plangebiet unterliegen die

Böden einer geringen Schutzwürdigkeit. Eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser
Böden ist aufgrund starker Verdichtungen, geringer Bodenfruchtbarkeit und bodenchemi-

scher Veränderungen bzw. Kontaminierungen nicht möglich.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Böden in ihrem jetzi-

gen Zustand unverändert erhalten bleiben.
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Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach S 2 Absatz

4 Satz 1 ermitlelt wurden

11.2.1.7 Schutzgut Wasser

Bestand

Grundwasser

Gemäß Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie lassen sich die Grundwasserverhältnisse im Plangebiet wie folgt
charakterisieren:

- Grundwasserneubildung: 102,3 mm/a; 198,9 mm/a (mit Berücksichtigung eines Di-
rektabflusses)

- Grundwasserflurabstand: >10 m bis anthropogen beeinflusst
- Deckschichten/Geschütztheitsgrad: <5 m; gering

Wasserschutzqebiete

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Die nächsten Wasserschutz-
gebiete liegen nördlich von Dargelin (ca. 3,7 km) und südlich der Peene bei Bentzin (ca.

3,6 km).

Obertlächenqewässer

lm Plangebiet sind keine stehenden Kleingewässer und offene Gräben vorhanden. lnner-
halb des Plangebietes im westlichen Bereich hinter den verbleibenden landwirtschaftlichen
Anlagen (Halle, Silo) verläuft ein verrohrter Graben (Gewässercode 25:0:L66) von Nord
nach Süd. Gemäß der Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes Jarmen vom
22.05.2023 handelt es sich ,,[...] um eine Rohrleitung, DN 400, die ein größeres Einzugs-
gebiet bevorteilt, u.a. die Regenrückhaltebecken an der A2}-Bereich Göslow. [...]". Der
geforderte Mindestabstand von 10 m beidseitig zur Rohrleitung wird von jeglicher Bebau-

ung und Bepflanzung freigehalten. Das Gewässer ist gemäß $ 2 Abs.1 Nr.1 Wnc und $ 1

Abs.l, S 48 Abs.1 Lwnc als Gewässer 2. Ordnung einzustufen.

Gemäß der Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes Jarmen vom 22.05.2023
wurde vorab eine Lage- und Zustandserfassung mittels Bodenradar vorgenommen, um
den genauen Trassenverlauf der Rohrleitung abstecken zu können. Aus Unterhaltungs-
gründen sind ausreichend große Zufahrten für Mitarbeitende des WBV zum Gewässerkör-
per zu ermöglichen.

Bewertung

Grundwasser

Zur Bewertung der Grundwasserverhältnisse wurden die Grundwasserneubildung sowie
die Empfindlichkeit gegenüber Stoffeinträgen, auch im Hinblick auf die nachgewiesene Bo-
denkontamination betrachtet. Danach weist der betrachtete Raum eine geringe Bedeutung
für die Grundwasserneubildung und in Abhängigkeit vom Grundwasserflurabstand in Ver-
bindung mit durchlässigen Deckschichten (Sande) eine geringe Empfindlichkeit auf, da

L56

791101



Bebauungsplan Nr. 
.10

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 AbsaÞ
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kein Grundwasserle¡ter vorhanden ist. Somit ist ein schädlicher Stoffeintrag (Grenzwert-

überschreitung gemäß Bodengutachten minimal), trotz der geänderten Rahmenbedingun-

gen vor Ort (Entsiegelung der Fläche) in das Grundwasser als unwahrscheinlich einzustu-

fen. Die Grundwasserverhältnisse sind damit von geringer Bedeutung im Bereich des Plan-

gebietes.

Tabelle 10: Grundwasserverhältnisse im Plangebiet

Grundwasserdargebot

Gru ndwasserf lurabstand

Deckschichten/Geschütztheitsgrad

Grundwasserneubildung ohne Direktab-
fluss

nicht nuÞbares Dargebot, kein Grundwasserleiter vorhan-
den

>10 m

gering <5 m, partiell 5-10 m mittel

't55.3 mm/a

Wasserschutzqebiete

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten und ist damit von all-

gemeiner Bedeutung für den Trinkwasserschutz.

Obeflächenqewässer

Zur Bewertung der Gewässer wurden der Natürlichkeitsgrad sowie die Empfindlichkeit ge-

gen über Stoffeinträgen herangezogen.

Der im Plangebiet verlaufende verrohrte Graben L66 ist als Funktionselement des Natur-

haushaltes von geringer Bedeutung.

Entwicklung des Umweltzustands beí Nichtdurchführung der Planung

Grundwasser

Die derzeitigen Grundwasserverhältnisse bleiben bei Nichtdurchführung der Planung be-

stehen.

Wasserschutzqebiete

Wasserschutzgebiete werden nicht berührt.

Obertlächenqewässer

Bei Nichtdurchführung der Planung werden die Oberflächengewässer in ihrer derzeitigen

Beschaffenheit erhalten bleiben.

11.2.1.8 Schutzgut Luft

Bestand

251
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Das Emissionskataster des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Luruo)

zeigt für das Plangebiet und das unmittelbare Umfeld Belastungen durch Staub, Feinstaub

und Ammoniak (siehe Tabelle 11). Als Hauptbelastungsquellen können hier die Auto-
bahn 20 und große Nutztieranlagen genannt werden.

Tabelle 11: Emrssionswerte im weiträumigen Plangebiet gemäß Emissionskafasfer des

LuNc MV (2023)

Bewertung

Durch landwirtschaftliche Nutztierhaltung und der unmittelbaren Nähe zur A 20 kommt es

im Plangebiet und der Umgebung zu einer Belastung der Luftgüte mit Feinstaub, Staub

und Ammoniak. Darüber hinaus sind keine weiteren Luftbelastungsquellen bekannt.

Ein luftverbesserndes Waldgebiet ist in rd. 450 m Entfernung in südlicher Richtung vorhan-
den.

Entwicklung des Umweltzustands beí Nichtdurchführung der Planung

Die Nichtdurchführung der Planung hat keine Auswirkungen auf die Luftgüte im Plangebiet.

11.2.1.9 Schutzgut Klima

Bestand

Klimatisch gehört das Plangebiet in die Region ,,Mecklenburg-Vorpommern", die ein Teil

der Modellregion ,,Nordostdeutsches Tiefland" ist und durch ein atlantisch-maritim beein-
flusstes Übergangsklima mit verstärkten kontinentalen Einflüssen geprägt ist. Der mittlere
jährliche Niederschlag liegt beietwa 595 mm, die Jahresdurchschnittstemperatur bei 8,4"C
mit rund 1648 Sonnenstunden (DWD 2018).

Der Klimarepoft (DWD 2018,15) zeigt auf, dass die Anzahl der Sommertage in Mecklen-

burg-Vorpommern zunehmen und die Frosttage seltener werden.

kein Ausstoß

Feinstaub

Gesamtstaub

Stickoxide (NO)

Schwefeloxide (SO)

Emission

Flüchtige org. Verbindungen
ohne Methan (MNVOC)

Ammoniak (NH3)

Kohlenmonox¡d (CO)

Kohlenstoffdioxid (CO2)

Wert [kg/a]

10-1 .000

10-1 .000

Spannweite Wert [kg/a]

5.000-10.000

mittlerer Ausstoß hoher Ausstoß Sehr hoher Ausstoß

8.479

25.8
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprrifung nach $ 2 Absat
4 Satz I ermitlelt wurden

Vegetationsausprägung, Wasserverhältnisse, Relief- und Bodenverhältnisse sind nicht

oder nur in geringem Maße vorhanden und haben somit nur einen geringen posit¡ven Ein-

fluss auf das örtlich herrschenden Lokal- bzw. Geländeklima. Das Plangebiet ist einem

Freilandklima zuzuordnen.

Funktionsbeziehungen zu klimatisch belasteten Gebieten bestehen nicht

Bewertung

Die klimatischen Verhältnisse im Plangebiet sind von geringer Bedeutung. Das Plangebiet

besitzt keine Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum für belastete Gebiete, wie z.B.

tiberwärmte Siedlu ngskerne.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine klimatischen Veränderungen im Plangebiet

zu erwarten. Werden die gesetzten Klimaschutzziele verfehlt, wird es zu einer weiteren

Erdenvärmung mit einer Zunahme von Extremereignissen (Trockenheit, Starkregen, Tor-

nados, Hagel) kommen, die auch Auswirkungen auf die klimatischen Verhältnisse des

Plangebiets haben werden.

L.2.1 .1 0 Sch utzg ut Lan dschaft/La ndschaft sbi ld

Bestand

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch landwirtschaftliche

Überbauung geprägt. Hallen für Landmaschinen und als Lagerstätte sowie betonierte

Wege und Flächen für Futter und Materialien dominieren das Plangebiet. Die Ortslage

Göslow im Nordosten angrenzend ist eine Fläche mit typischen Strukturen ländlicher

Wohnbebauung. lm Südwesten wird das Plangebiet von intensiv genutzten Landwirt-

schaftsflächen eingerahmt, auf denen sich in rd. 700 m Entfernung ein Windpark befindet.

ln südlicher Richtung befindet sich ein kleines Waldgebiet. Gesetzlich geschützte Biotope

gemäß Kartenportal @Lullc Mv 2016 sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Für das Plangebiet gibt es keine Ausweisung für das Landschaftsbildpotenzial (Kartenpor-

tal@Lur.rc Mv 2016).

Bewertung

Die Bewertung im Rahmen der landesweiten Analyse erfolgte nach den Kriterien Vielfalt,

Eigenart und Naturnähe.

Landschaftsbild potenziale

Für den Geltungsbereich ist keine Ausweisung im Rahmen der,,Landesweiten Analyse und

Bewertung der Landschaftspotenziale in Mecklenburg-Vorpommern" (@ LUNG M-V @

LA|V-MV 2006) getroffen worden.
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Umweltauswirkungen, die in der Umweltprrifung nach S 2 Absatz
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Landschaftsbi ld bewertu no

Die Landschaftsbildbewertung des Geltungsbereiches wird im Landschaftsbildraum

,,Ackerlandschaft um Klein Zastrow-Gross Görmin" mit gering bis mittel eingestuft.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt das Landschaftsbild in seinem jetzigen Zustand
bestehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Fläche mit niedrigbleibender
Vegetation mit der Zeit selbst begrünt.

11.2.1.11 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Bestand

Baudenkmale

Die Denkmalliste des Landkreises Vorpommern-Greifswald 2023 listet in der Gemeinde

Görmin folgende Baudenkmale auf:

- Alt Jargenow, Kapelle (110), Zum alten Schöpfwerk 7
- Böken, Gutshaus (168), Dorfstraße 6
- Görmin, Kirche mit elf Grabstelen 18.119. Jh. (auf dem Friedh of) (420), Max-Köster-

Str.29
- Görmin, Kriegerdenkmal 191411918 (421), Max-Köster-Str. 29

- Trissow, Gutshaus (1099), Gutsstraße 18

Die aufgeführten Baudenkmale befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs des qualifi-

zierten B-Plan Nr. 10,,Solarpark Göslow".

Gemäß Abfrage bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-
Greifswald (GeoPortal.Vc 2023) sind im Plangebiet keine Bau- und Bodendenkmale vor-

handen. Darüber hinaus sind dezeit keine beweglichen Denkmale/Denkmalbereiche be-

kannt.

Bodendenkmale

lnnerhalb des Geltungsbereiches auf den Flurstücken 251 und 253 befindet sich das Bo-

dendenkmal Fundplatz 12, Gemarkung Göslow.

Bewertung

Bodendenkmale sind gemäß Denkmalschutzgesetz zu schützen, zu erhalten und vor Ge-
fahren oder sonstigen erheblichen oder nachteiligen Beeinträchtigungen zu bewahren.
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4 Satz 1 ermittelt wurden

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wird es im Hinblick auf das Schutzgut Kulturelles Erbe

und sonstige Sachgüter zu keiner Veränderung im Plangebiet kommen.

11.2.2 Prognose über die Entwicklung des UmwelEustands bei Durchführung der
Planung

Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage dient der klimaneutralen Erzeugung von

Strom. Das Vorhaben der Gemeinde Görmin, Baurecht für eine Photovoltaik-Freiflächen-
anlage zu schaffen, hat somit grundsätzlich positive Auswirkungen auf den Naturhaushalt
im Sinne des Klimaschutzes.

11.2.2.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und der Bevölkerung

Das Vorhaben hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesund-

heit des Menschen und der Bevölkerung. Es wird ein Standort überplant der als landwirt-

schaftlicher Konversionsstandort klassifiziert ist und als Standort für Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen, gemäß den Zielen der Raumordnung, vorrangig zu nutzen ist. Eine Wohn-

und Erholungsnutzung ist in dem Plangebiet zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung aufgrund

der Ziele der Raumordnung nicht vorgesehen. Jedoch wäre eine solche Nutzung grund-

sätzlich nicht auszuschließen, wenn eine entsprechende Planung durchgeführt würde.

Das geplante Vorhaben führte zum Abriss nichtgenutzter Gebäude und einer großflächigen

Entsiegelung versiegelter Wege und Plätze. Eine ökologische Aufwertung führt zu mehr

Diversität im Plangebiet, was zu einer positiven Entwicklung des örtlichen Kleinklimas bei-

tragen und somit der Gesundheit zuträglich sein kann.

Da das Vorhaben auch dem globalen Klimaschutz dient, leistet es im Allgemeinen einen

Beitrag zum Schutz der Lebensgrundlagen des Menschen und zur Gesundheit des Men-

schen (u.a. Vermeidung von häufigeren und länger andauernden gesundheitsgefährden-

den Hitzeperioden).

Die vorläufige Planung sieht eine Modulausrichtung in südwestlicher Richtung vor. Um eine

erhebliche Blendwirkung auf die Verkehrsteilnehmer der Kreisstraße 6 (Trissow-Kuntzow)

sowie der angrenzenden Wohnbebauung ausschließen zu können, wurde ein Blendgut-

achten angefertigt.

lm Ergebnis des Blendgutachtens vom 26.01.2024 wurden keine erheblich beeinträchti-
genden Blendwirkungen auf die Verkehrsteilnehmenden und die Wohnbebauung festge-
stellt.
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Bebauungsplan Nr.10

,,Solarpark Göslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprufung nach $ 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

44.2.2.2 Schutzgut Flora/Pflanzen und biologische Vielfalt

Durch die Entsiegelung wird das Plangebiet ökologisch aufgewertet, da anfallendes Nie-

derschlagswasser wieder ordnungsgemäß in den Wasserhaushalt übergehen kann und

eine Extensivierung der Fläche zu einer bodenbedingten, floristischen und faunistischen
Verbesserung des Naturhaushaltes im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 10 ,,So-

larpark Göslow" führt.

Bei Durchführung der Planung wird der landwirtschaftliche Konversionsstandort in eine ex-
tensive Bewirtschaftung übergehen, d. h. der landwirtschaftsbedingte Schadstoff- und

Nährstoffeintrag entfällt und es wird eine ökologische Aufwertung infolge von Minderungs-
und Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet stattfinden.

Für die Errichtung des Solarparks Göslow wurden auf dem landwirtschaftlichen Konversi-
onsstandort (ehemaliges LPG-Gelände)großflächig Hochbauten abgerissen, versiegelten
Flächen entsiegelt und die gesamte Fläche, kartiert als OIB: Großbaustelle mit Haufenwer-

ken, beräumt. Es kann zum Aufiruuchs von Spontanvegetation, zwischen dem Ende der
Bautätigkeiten (Abriss) und denr Beginn der Bautätigkeiten für den Solarpark, kommen.

Während der Bauphase werden nur die Biotope in Anspruch genommen, die anlagenbe-
dingt überbaut werden.

Anlaqebedinote Auswirkunqen auf die Flora/Pflanzen bzw. die biologische Vielfalt

Es ist zu erwarten, dass einige Biotope wie die Ruderale Staudenflur (RHU), lntensivgrün-
land (GlM) und Lehm- bzw. Tonacker (ACL), mit allgemeiner Bedeutung für die Biotopfunk-
tion, durch die Errichtung des Solarparks verloren gehen. Bäume und Baumgruppen, mit

zum Teil geschützten Einzelbäumen gemäß $ 18 NatSchAG M-V, werden nicht erhalten

bleiben.

Betriebsbedinqte Auswirkunøen auf die Flora/Pflanzen bzw. die bioloqische Vielfalt

Durch den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage werden keine erheblichen Störwir-
kungen verursacht.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Durchführung der Planung langfristig be-

trachtet positive Effekte auf die biologische Vielfalt hat, da sich der Boden-Wasserhaushalt
regenerieren kann, die Biodiversität in dem Gebiet steigt, und das Winderosionspotenzial
durch die langjährige Extensivierung stark gemindert wird.
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,,Solarpark Goslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die ìn der Umweltprtifung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

L.2.2.3 Schutzgut Faunaffiere

Baubedinote Effekte auf die FaunalTiere

lm Zuge der Baufeldfreimachung besteht das Risiko einer Zerstörung von Vogelnestern

und -gelegen sowie einer Tötung von Jungvögeln von Bodenbrütern (Feldlerche, Braun-

kehlchen, Goldammer) durch das Befahren von Offenlandflächen.

Anlaqebedinqte Effekte auf die FaunalTiere

Die Einzäunung der Photovoltaikanlage erfolgt unter Beachtung einer Bodenfreiheit von

mind. 15 cm für Kleintiere (siehe Kap. 1.5.8.1), so dass bodengebunden lebendende Tiere,

insbesondere auch Reptilien und Amphibien, nach Fertigstellung der Anlage weiterhin

wandern können.

Da mit der Errichtung der Photovoltaikanlage bislang versiegelte Fläche in extensive Wie-
senflächen umgewandelt werden, ist davon auszugehen, dass sich das Nahrungsangebot
von lnsekten insgesamt erhöhen wird, so dass auch insektenfressende Tierarten, die die

Grünflächen als Lebensraum nutzen, von der Errichtung der Photovoltaikanlage profitieren

können.

Für flugfähige Tiere übt die Photovoltaik-Freiflächenanlage grundsätzlich keine Barriere-

wirkung aus.

Betriebsbedinqte Effekte auf Faunaftiere

Eine nächtliche Beleuchtung der Anlage ist ausgeschlossen, so dass insbesondere keine

zusätzliche Störung von nachtaktiven Tieren zu en¡varten ist.

Von der Anlage gehen keine erheblichen Geräusch- und/oder andere Emissionen aus, die

Auswirkungen auf die Fauna haben könnten.

Rückbaubedinote Effekte auf die FaunalTiere

Die aktive Phase des Rückbaus kann erhebliche Störwirkungen auf die Fauna haben,

Durch den Rückbau des Solarparks, steht die Fläche der Fauna wieder vollständig als

Wander-, Nahrungs- und Fortpflanzungshabitat zur Verfügung. Sofern die Bewirtschaftung

weiterhin extensiv erfolgt, hat der Rückbau keine negativen Auswirkungen auf die Fauna.

Sofern die Fläche in eine intensive Ackernutzung übergeht, ist davon auszugehen, dass

innerhalb des Geltungsbereiches die Artenvielfalt rückständig sein wird.

44.2.2.4 Schutzgut biologische Vielfalt

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Durchführung der Planung positive Effekte

auf die biologische Vielfalt hat, da die Sondergebietsfläche begrünt und das Pflegeregime

im gesamten Geltungsbereich extensiv durchgeführt wird. Dadurch wird die Artenanzahl
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,,Solarpark Göslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprufung nach S 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

von Pflanzen und lnsekten gesteigert, was sich wiederum positiv auf die Ökosystemvielfalt
auswirken kann.

Der Rückbau der Anlage kann zu einem Rückgang der biologischen Vielfalt führen, wenn
die Flächenbewirtschaftung intensiviert, wird.

11.2.2.5 Schutzgut Fläche

Ein Großteil der versiegelten Flächen wurde im Vorgriff der Umsetzung der Planung ent-
siegelt und überschüssige Gebäude abgerissen. Darüber hinaus wird das Plangebiet bei

Umsetzung der Planung extensiv begrünt und teilweise mit Bäumen bepflanzt. Diese Maß-
nahmen führen zu einer Aufwertung der Fläche, die wiederum der Strukturanreicherung
der Landschaft dient.

41.2.2.6 Schutzgut Boden

Das geplante Vorhaben führt zu einer großflächigen Bodenentsiegelung, welche für das
Schutzgut Boden von erheblichem Wert ist, da sich das Bodenleben und die Bodenfunkti-
onen wieder natürlich entwickeln können.

Die Errichtung der Photovoltaikanlage ist mit keinen Entwässerungswirkungen auf anste-
henden Böden verbunden. Aufschüttungen oderAbgrabungen sind nicht geplant.

Sowohldie Entsiegelung als auch, bei Umsetzung der Planung, die extensive Flächenbe-
wirtschaftung und die Vermeidung von Schadstoff- und künstlichen Nährstoffeinträgen sor-
gen dafür, dass die Böden während der Photovoltaiknutzung im Plangebiet nicht weiter
belastet werden. Aufgrund des Zustandes des Bodens innerhalb des Geltungsbereiches
sind Strukturverbesserungen im Bodengefüge sowie Dekontamination durch Begrünun-
gen, auch nach langer Standzeit des Solarparks nicht zu erwarten.

Bei Umsetzung der Planung kann es im Bereich der Kabelverlegungen zu Bodenumschich-
tungen kommen.

,1.2.2.7 Schutzgut Wasser

Grundwasser

Die Durchführung der Planung führt zu großflächigen Entsiegelungen im Plangebiet. An-
fallendes Niederschlagswasser kann somit unbelastet im Boden versickern und zur Grund-
wasserneubildung beitragen.

Wasserschutzoebiete

Wasserschutzgebiete bleiben bei Durchführung der Planung unangetastet.
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Beschreìbung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach S 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

Oberflächenoewässer

Stillgewässer und offene Gräben sind im Plangebiet nicht vorhanden. Der verrohrte Graben

im Geltungsbereich des Plangebietes wird mit einem beiderseits 10m breiten Bewirtschaf-

tungsstreifen versehen.

41.2.2.8 Schutzgut Luft

Mit der Durchführung der Planung können positive Veränderungen des örtlichen Kleinkli-

mas verbunden sein. Niederschlagswasser wird durch die Begrünung und Extensivierung

der Fläche effektiver aufgenommen und nicht so schnell verdunstet (Offenlandflächen,

Wind, Bodenumbrüche). Dies wiederum hat positive Effekte auf die Fflanzen. Die Pflanzen

wiederum können nachweislich Feinstaub und COz aus der Luft binden. Darüber hinaus

wird durch den verminderten Landmaschineneinsatz zusätzlich COz eingespart.

11.2.2.9 Schutzgut Klima

Für das Schutzgut Klima sind - global betrachtet - positive Auswirkungen zu erwarten. Der
geplante Solarpark leistet einen Beitrag zum globalen Klimaschutz durch COz-Einsparung

beider Erzeugung von Strom. Auch das örtliche Kleinklima wird durch Entsiegelung, Struk-

turanreicherung und Extensivierung der Brachflächen positiv beeinfl usst.

11.2.2.1 0 Sch utzg ut Landschaft/Landschaft s bi ld

Bei Durchführung der Planung kann davon ausgegangen werden das die Beräumung und

Entsiegelung der Flächen sowie die Extensivierung zu einer positiven Entwicklung der
LandschafVdes Landschaftsbildes führen wird. Die Photovoltaikmodule werden aufgrund

ihrer geringeren Höhe als die vorherigen Gebäude zu einer erheblich geringeren Fernwir-

kung führen und das Landschaftsbild nicht negativ beeinflussen.

Wert- und Funktionselemente des Schutzgutes Landschaft mit besonderer Bedeutung sind

im Plangebiet nicht vorhanden.

41.2.2.11 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

lm Zuge der Umsetzung des Planungsvorhabens besteht das Risiko, das zusätzlich zu

dem bekannten Bodendenkmal bislang unbekannte Bodendenkmale verändert bzw. antei-

lig zerstört werden. Eine denkmalrechtliche Genehmigung wurde beantragt.
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

11.2.2.12 Wechsel und Kumulationswirkungen

Über die bereits dargestellten Umweltauswirkungen hinaus sind keine weiteren erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu eF
warten. Sonstige Pläne und Programme, die eine kumulierende Wirkung hätten, bestehen

nicht.

L.2.2.13 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Die nachfolgende Tabelle 12 enthält eine zusammenfassende Bewertung der zu erwarten-
den Umweltauswirkungen.

Die Spalte ,,Bau" beinhaltet sowohl die Errichtungsphase der Anlage als auch die Bautätig-

keiten während der Rückbauphase.
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprrifung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz I ermittelt wurden

Die Spalte ,,Rückbau" bezieht sich auf die Phase nach dem Anlagenbetrieb (rd. 25-30
Jahre) und beinhaltet die Umweltauswirkungen der anschließenden Flächennutzung. Bei

der anschließenden Flächennutzung werden die beiden Parameter Naturschutzfläche/ex-

tensive Grünlandnutzung (N) und intensive Landwirtschaft (L) einzeln betrachtet und be-

wertet, Die Symbolerklärungen sind unter der Tabelle dargestellt.

Tabelle 12: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen.

2 Bewertung der Umweltauswirkungen in Abhängigkeit von möglichen Funden bislang unbekannter Bodendenkmale
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,,Solarpark Gôslow"

Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 Absatz

4 Satz 1 ermittelt wurden

11.2.3 Maßnahmen zur Verme¡dung, Minderung und zum Ausgleich

11.2.3.'l Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft werden folgende
Maßnahmen getroffen:

- Großflächige Entsiegelungen und Rückbau von Hochbauten innerhalb des Gel-

tungsbereiches des Plangebietes:

o Die Entsiegelung von Flächen ohne Hochbauten wird im Geltunqsbereich

der Sonderqebietsfläche des B-Plan Nr. l0 ,,Solarpark Göslow" mit einem

Aufschlag von 0,5 auf den Wert der kompensationsmindernden Maßnahme

angerechnet.

o Die Entsiegelung von Flächen mit Rückbau von Hochbauten bis 10,0 m wird

im Geltunqsbereich der Sonderqebietsfläche des B-Plan Nr. 10 ,,Solarpark
Göslow" mit einem Aufschlag von 2,0 auf den Wert der kompensationsmin-

dernden Maßnahme angerechnet.

- Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen in wasser- und luftdurchlässi-
ger Bauart (siehe Festsetzung Nr.4.1)

- Extensive Begrünung des Sondergebietes ,,Freiflächen-Photovoltaik und Strom-

speicherung" (siehe Festsetzung Nr. 4.2), Extensivierung der Nutzung durch eine

einmalige lnitialeinsaat mit einer regionaltypischen und standortgerechten Saatgut
mischung,,Regiosaatgut" oder durch Selbstbegrünung

- Gewährleistung der Durchlässigkeit der Einfriedung des Sondergebietes ,,Freiflä-

chen-Photovoltaik und Stromspeicherung" für Kleintiere durch Einhaltung eines

Mindestabstands zwischen der unteren Einfriedungskante und dem Erdboden von

mind. 15 cm (siehe Festsetzung Nr.4.3)

- Ausschluss einer Beleuchtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage (siehe Festset
zung Nr. 4.4)

- Umwandlung von lntensivgrünland in Extensivgrünland (siehe Festsetzung Nr.4.6)

- Verzicht auf chemisch-synthetische Reinigungsmittel, Herbizide und Düngung, be-

schädigte Module werden zeitnah von derAnlage entfernt und nicht vor Ort repariert

- Vollständiger Rückbau der gesamten Anlage sowie sach- und umweltgerechte Ent-

sorgungA/erwertung der Abfälle nach Nutzungsende inkl. Rückbau der Umzäu-

nung, Kabel, Zuwegungen, auf- bzw. eingebrachte Schüttgüter und Fundamente

lm Zuge der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage werden vorgefundene

Steine sowie vorgefundenes Totholz im Bereich der Maßnahmenfläche (M 2) als

Haufenwerke abgelegt.

- Überprüfung und Dokumentation des Maßnahmenerfolges
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach $ 2 AbsaE

4 Satz 
.l 
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Artenschutzfachliche Hinweise

Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für besonders
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach SS 44 ff. des Gesetzes
über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom

29.07.2009 (BGBI. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und Verordnung zum

Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)
vom 16.02.2005 (BcBl. I S. 258 t8961) wird hingewiesen.

Vermeidunqsmaßnahme Brutvöqel :

VMl: Zum Schutz von Bodenbrütern erfolgt die Baufeldfreimachung außerhalb der Brut-
zeit, d. h. nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 1. März, sodass eine Ansiedelung von früh
brütenden Tieren vermieden wird und die Bauarbeiten sind kontinuierlich während der Brut-
zeit fortzuführen. Zur Vergrämung werden die Ackerflächen zudem als Schwazbrache of-
fengehalten. ln den ubrigen Freiflächen werden innerhalb der Brutzeit ,,passive" Vergrä-
mungsmaßnahmen durch Aufstellen von 2 m hohen Stangen (2 m über Flur), mit jeweils

3 m langem Flatterband (Rot-weiß) in einem 10 m x 10 m Raster durchgeführt. Die Funk-
tion der Maßnahme wird durch ornithologisch geschultes Personal 1x pro Woche sicher-
gestellt.

VM2: Um die Wiederbesiedelung des Solarparks durch Feldlerche und Wiesenschafstelze
zu gewährleisten, werden auf den nicht bebauten Flächen "Regiosaatgut" auf max. 50%
der Fläche ausgebracht oder eine Heublumeneinsaat durchgefuhrt. Die Mahd erfolgt frü-
hestens ab dem l.September. Es wird jährlich nur eine Mahd durchgeführt. Dabei werden
jeweils nur ca. 50% der Fläche gemäht, um Kleintiere zu schonen und die kontinuierliche
Nahrungsverfügbarkeit zu gewährleisten. Der zeitliche Abstand für die Mahd der übrigen
Flächen beträgt mind. 14 Tage. Die Vorgaben zur Herstellung und fflege entsprechen den
Angaben aus der Festsetzung 3.5, der Festsetzung 3.6 und der Festsetzung 3.7.

Rauchschwalbe:

Da der Abbruch der Kuhställe bereits erfolgt ist, handelt es sich nicht um eine CEF-Maß-
nahme im eigentlichen Sinne. Zudem ist derAbbruch nicht im Auftrag des Vorhabenträgers
erfolgt, so dass auch keine Kompensationsverpflichtung für den Vorhabenträger besteht.

Auf dem Solarparkgelände soll dennoch in einem Gebäude in Abstimmung mit einem

Sachverständigen ein Ersatzbrutplatz angelegt werden.
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Als Ersatz für den Verlust einer Rauchschwalbenbrutstätte ist in Abstimmung mit der öko-

logischen Baubegleitung mindestens ein Kunstnest für Rauchschwalben in einem der Be-

standsgebäude bis spätestens 15.04. zu montieren. Hierfür ist ein Raum mit Einflugmög-
lichkeit und ausreichend Tageslisteinfallzu wählen, das Nest ist in mindestens 2,5 Metern

Höhe anzubringen.

Einsatz einer ökologische Baubegleitung (öBB)

Zur Sicherung der naturschutzfachlichen Forderungen und Maßnahmen ist vor Beginn der
Baumaßnahme eine ökologische Baubegleitung zur fachlichen Qualitätssicherung durch

den Vorhabenträger einzusetzen. Die ökologische Baubegleitung ist durch eine natur-

schutzfachlich ausgebildete Fachkraft durchzuführen. Die hierfür zu bestellende Person

und ein Stellvertreter sind der Naturschutzbehörde zwei Wochen vor Baubeginn zu benen-

nen. Die Baubegleitung hat sämtliche Maßnahmen vor und während der Baudurchführung
zu koordinieren und entsprechende Schutzmaßnahmen für die angrenzenden Biotope, für
Boden und Grund- sowie Oberflächenwasser festzulegen.

Die ökologische Baubegleitung nimmt an allen Bauberatungen teil und weist die am Bau

Beschäftigten in die naturschutzfachlichen und ökologischen Aspekte der Bauausführung
ein. Der Bauablauf ist zu dokumentieren (Protokolle, Fotos). Es ist eine Dokumentation von

Schadensfällen vozunehmen.

Die ökologische Baubegleitung ist während der gesamten Baumaßnahme zu gewährleis-

ten und erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme abgeschlossen. Sollten während der
Bauphase unen¡vartet artenschutzrechtliche Konflikte auftreten, sind diese durch die öBB,

in Abstimmung mit der uNB, zu vermeiden.

Maßnahmen zur Vermeidung einer Zerstörung von Bodendenkmalen

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen usw.) Befunde wie Mau-

ern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnen-
schächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbun-
gen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) oder
auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holz-

konstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine,

Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gem. $ 11 Abs. 1

u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeige-
pflicht besteht gemäß $ 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten,

den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. $ 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand

zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei
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Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Umweltauswirkungen, die in der Umweltprrifung nach $ 2 AbsaÞ

4 Satz 1 ermittelt wurden

schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde

kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersu-

chung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert.

Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu über-
geben.

11.2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich

- Maßnahmenfläche M2 wird zu extensiven Mähwiese umgewandelt (siehe Festset-

zung Nr. 4.8)

- Um die Wiederbesiedelung des Solarparks durch Feldlerche und Wiesenschaf-
stelze zu gewährleisten, werden neben hinreichend besonnten Reihenabständen
(2,50m von Mitte Mai bis Mitte August 9Uhr-17Uhr), insbesondere im Südwesten

des Plangebietes, Freiflächen belassen und extensiv bewirtschaftet. Die Maßnah-

menflächen M1, M2 und M3 innerhalb des Geltungsbereiches werden vor Baube-
ginn in extensive Mähwiesen umgewandelt. Um die Habitatbedingungen für die

Wiesenschafstelze zu verbessern, wird eine temporär wasserhaltende Senke

(10x10m) angelegt deren tiefste Stelle I m beträgt. Die Abdichtung erfolgt mit mine-

ralischen Stoffen. Die Senke wird einmalig mit Wasser befüllt. Errichtung von mit

Totholz versehenen Steinpackungen zur Erhöhung der Nahrungsverfügbarkeit für

den Weißstorch sowie dem Steinschmätzer. Die Vorgaben zur Herstellung und

Pflege entsprechen den Angaben aus der Festsetzung 3.5, der Festsetzung 3.6

und der Festsetzung 3.7.

- Als Bruthabitat für die Goldammer werden entlang der nördlichen Grenze der Maß-

nahmenfläche M3 mind. 5 Büsche gepflanzt.

11.2.4 Angaben zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten
und zu den wesentlichen Gründen für die getroffene Wahl

Für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen bestehen hinsichtlich der Stand-

ortwahl starke Beschränkungen. Standorte im lnnenbereich sowie in Waldflächen schlie-

ßen sich grundsätzlich aus. Aber auch eine Errichtung auf landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen unterliegt erheblichen Restriktionen. Grundsätzlich sollen PV-Freiflächenanlagen ge-

mäß Programmsatz 5.3 Energie (9) Landesentwicklungsplan Mecklenburg-Vorpommern
(LEP 2016) flächensparend und effizient insbesondere auf Konversionsstandorten und be-

reits versiegelten Flächen errichtet werden. Darüber hinaus dürfen landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bun-

desstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genom-

men werden. Solaranlagen sollen gemäß Regionalem Raumentwicklungsprogramm Meck-

lenburgische Seenplatte - RRep MS (RREP MS 201 1 , Kap. 6.5 (6)) ,,[...] insbesondere auf
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bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen Konvers¡onsflä-

chen errichtet werden." Es handelt sich dabei um eine beachtungspflichtige Zielstellung
der Raumordnung.

Laut Stellungnahme des Amtes für Raumordnung vom 06.10.2023 stehen dem Vorhaben
keine Grundsätze und Ziele der Raumordnung entgegen, da sich das Plangebiet auf einem
Konversionsstandort befindet. Es bedarf demnach keiner weiteren Prüfung zu anderweiti-
gen Planungsmöglichkeiten.

11.2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der
Anfälligkeit der nach dem qualifizierten Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für
schwere Unfälle oder Katastrophen auf die Schutzgüter zu erwarten sind

Eine Anfälligkeit der nach dem qualifizierten Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für
schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Wasser, Luft, Klima,
Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung

sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle oder Katastrophen

sind nicht zu erwarten.

Für das Schutzgut Boden sind bei sachgemäßer Pflege und Wartung keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Eine Gefahr der Bodenkontamination durch

Schadstoffe (Reinigungsmittel) oder Metalle (Blei, Cadmium, Nickel, Chrom) kann ausge-
schlossen werden, da beschädigte Module entfernt und nicht vor Ort repariert werden (vgl.

Helbig et al.2022: 129).

ll.3 ZusätzlicheAngaben

ll.3.l Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben aufgetreten sind

Die Angaben zur Bestandsaufnahme und -bewertung des derzeitigen Umweltzustands ba-
sieren neben den durchgeführten Kartierungen (Biotope, Brutvögel, Reptilien, Amphibien)
sowie Potenzialabschätzungen (Fledermaus, Eremit) auf den folgenden Unterlagen:

- Kartenportal Umwelt des Landesamtes für Umwelt, Geologie und Naturschutz
Mecklenbu rg-Vorpom mern

Die angewandten Kartierungsmethoden sind in den jeweiligen Kartierungsberichten be-
schrieben. Die Kartierungsberichte sind dem Artenschutzfachbeitrag als Anlage beigefügt.

a1.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt

Gemäß $ 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die aufgrund
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). Ziel ist
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es, eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und gegebenen-

falls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Es wird davon ausgegangen, dass im

Rahmen der routinemäßigen Überwachung durch die Fachbehörden erhebliche nachtei-

lige und unvorhergesehene Umweltauswirkungen den Fachbehörden zur Kenntnis gelan-

gen.

Zur Übenvachung der erheblichen Umweltauswirkungen werden folgende Maßnahmen ge-

troffen:

Einsatz einer ökologischen Bauüberwachung, insbesondere zur Absicherung der
Einhaltung artenschutzrechtlicher Erfordernisse im Zuge der Bauausführung

stichprobenartige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben zur Pflege der geplan-

ten extensiven Mähwiesen (2.8. Kontrolle der Mahdhäufigkeit, der Mahdzeitpunkte

und der Schnitthöhen)

11.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Görmin stellt den Bebauungsplan Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" gemäß $ 30

Abs. 1 BauGB auf. Die wesentliche Zielsetzung des Bebauungsplanes besteht darin, die

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Photovol-

taik-Freifl ächenanlage zu schaffen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 ,,Solarpark Göslow" hat einen Umfang

von rd. 8,99 ha.

Das Plangebiet befindet sich im im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Es liegt ca. 10 km

südwestlich von Greifswald in der Gemeinde Görmin. Nordöstlich, direkt an das Plangebiet

angrenzend, befindet sich die Ortslage Göslow.

Das Plangebiet ist ein ehemaliger LPG-Standort und zählt als Konversionsstandort zu den

vorrangig zu nutzenden Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Südwestlich des

Plangebietes befindet sich intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche mit einem

Windpark in rd. 700 m Entfernung. Es sind zwei nach $ 18 NatSchAG M-V geschützte

Baumgruppen sowie Einzelbäume im Plangebiet vorhanden. Die Baumgruppen sowie ein

Einzelbaum (Nordosten,,Fichte") sollen im Zuge der Bauausführung gefällt und an anderer

Stelle innerhalb des Geltungsbereiches (M 2) durch Pflanzung von sechs Ersatzbäumen

ausgeglichen werden.

ZumZeitpunkt der Entwurfsfassung werden rd. 6,80 ha Fläche für das Sondergebiet,,Frei-
flächen-Photovoltaik und Stromspeicherung" bilanziert, wovon rd.2,76 ha im Vorfeld ent-

siegelt wurden. Da die Verkehrsflächen ,,Zu- und Abfahrtsweg zum Sondergebiet" bereits

vorhanden sind, ist dafür kein Flächenverbrauch zu bilanzieren. Für die Wasserwirtschaft
werden rd. 0,67 ha und für sonstige Leitungsträger fallen 0,37 ha an. Auf die Maßnahmen-

flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

fallen rd. 0,99 ha.
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Der Eingriffsschwerpunkt des Vorhabens befindet sich auf betonierten Flächen mit Hoch-
bauten bis 10 m. Das Gebiet wurde großflächig entsiegelt und vom Bauschutt beräumt.
Zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung gehen darüber hinaus Ackerfläche, lntensivgrünland
und ruderale Staudenflur durch das geplante Vorhaben verloren. Ein verrohrter Graben
durchzieht das Plangebiet.

Die baubedingten Auswirkungen betreffen vor allem Brutvögel, die im Zuge der Baufeld-
freimachung dem erhöhten Risiko einer Zerstörung von Vogelnestern und -gelegen sowie
einer Tötung von Jungvögeln von Bodenbrütern (Feldlerche, Braunkehlchen, Goldammer)
durch das Befahren von Offenlandflächen ausgesetzt sind. Eine Ökologische Baubeglei-
tung wird eingesetzt.

Die Einzäunung der Photovoltaikanlage erfolgt unter Beachtung einer Bodenfreiheit von
mind. 15 cm oder es werden alternativ Querungshilfen für Kleintiere angelegt, so dass bo-
dengebunden lebendende Tiere, wie z. B. Reptilien und Amphibien, nach Fertigstellung
der Anlage das Plangebiet auch weiterhin durchwandern können. Für flugfähige Tiere übt
die Photovoltaik-Freiflächenanlage grundsätzlich keine Barrierewirkung aus. Für sonstige
Tierarten und -gruppen stellt die Umzäunung der Sondergebietsflächen zwar eine Barrier-
ewirkung da, es ist jedoch davon auszugehen, dass Großwild (Reh, Damwild, etc.) sich
vorzugsweise im Umfeld des südlich gelegenen Waldes aufhält.

Da mit der Errichtung der Photovoltaikanlage bislang versiegelte Flächen in extensive Wie-
senflächen umgewandelt werden, ist zudem davon auszugehen, dass sich das Nahrungs-
angebot von lnsekten insgesamt erhöhen wird, so dass auch insektenfressende Tierarten
von der Errichtung der Photovoltaikanlage profitieren können.

Eine nächtliche Beleuchtung der Anlage ist ausgeschlossen, so dass keine zusätzliche
Störung insbesondere von nachtaktiven Tieren zu erwarten ist.

Erhebliche Blendwirkungen wurden durch ein Blendgutachten ausgeschlossen.

Zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung wird eine Extensivierung des Sondergebietes ,,Frei-
flächen-Photovoltaik und Stromspeicherung" als Minderungsmaßnahme gemäß den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung (H2E2018, 8.30) vorgesehen. Für die geplanten Ausgleichs-
maßnahmen wurden im Norden und an der Südwestecke des Plangebietes drei Maßnah-
menflächen eingeplant.

Auf der Maßnahmenfläche M 2 wird Ackerfläche in extensive Mähwiese umgewandelt.
Diese Maßnahme entspricht den Vorgaben der HzE 2018 sowie den Hinweisen der zu-
ständigen uNB und wird als Ausgleichsmaßnahme bilanziert. Die Einrichtung und Pflege
der Maßnahmenflächen M 1 und M 3 dienen der Sicherstellung einer naturschutzfachli-
chen und ökologischen Mindestqualität des Plangebietes und sind nicht Bestandteil der
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung). Die Maßnahmenfläche M 1 dient gleichzeitig als
Fläche für Baumersatzpflanzungen im Zuge der Planumsetzung. Mit den Minderungs-
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und Ausgleichsmaßnahmen wird der Eingriff vollständig innerhalb des Geltungsbereiches
kompensiert.

Es ist davon auszugehen, dass das Vorhaben einen positiven Effekt auf die einzelnen

Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen haben wird.

Für die Überwachung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wird eine ökolo-
gische Baubegleitung für die Dauer der Baumaßnahmen (Errichtung und Rückbau) ein-

gesetzt. Nach Fertigstellung der Anlage obliegt es der zuständigen Fachbehörde, die Ein-

haltung der festgesetzten Maßnahmen (Monitoring) zu überwachen.

Es sind keine Ermittlungen weiterer Standortalternativen für die PV-Freiflächenanlage nö-

tig, da es sich beidem gewählten Standort um eine landwirtschaftliche Konversionsfläche

handelt, die gemäß den Zielen der Raumordnung (Regionales Raumentwicklungspro-
gramm Mecklenburgische Seenplatte, 2011) vozugsweise für Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen zu nutzen sind.
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